
1. Das Landesprogramm als Steuerungs- und Entwicklungsinstrument 5

2. Konsum - Missbrauch - Sucht: Die Situation in Brandenburg 7
2.1 Alkohol 7
2.2 Nikotin 7
2.3 Arzneimittel 8
2.4 Illegale Drogen 8
2.5 Pathologisches Spielen 8
2.6 Essstörungen 9
2.7 Fazit und Perspektiven 9

3. Suchtprävention 10
3.1 Bestehende Angebote 10
3.1.1 Überregionale Suchtpräventionsfachstellen 11
3.1.2 Regionale Vernetzung 11
3.1.3 Fortbildung 11
3.1.4 Suchtprävention in der Kinder- und Jugendhilfe 11
3.1.5 Suchtprävention in der Schule 12
3.1.6 Betriebliche Suchtprävention 13
3.1.7 Suchtprävention durch die Polizei 13
3.1.8 Landespräventionsrat „Sicherheitsoffensive Brandenburg“ 14
3.2 Bewertung 14
3.3 Handlungsbedarf 15
3.3.1 Überregionale Suchtpräventionsfachstellen 15
3.3.2 Regionale Vernetzung 15
3.3.3 Qualifikation von Multiplikatoren 15
3.3.4 Suchtprävention in Kindertagesstätten 15
3.3.5 Suchtprävention in der Kinder- und Jugendhilfe 15
3.3.6 Suchtprävention in der Schule 16
3.3.7 Betriebliche Suchtprävention 16
3.3.8 Suchtprävention durch die Polizei 16
3.3.9 Suchtprävention in Justizvollzugsanstalten 17

4. Suchtkrankenhilfe: Betreuung – Beratung – Integration 18
4.1 Bestehende Angebote 18
4.1.1 Selbsthilfe 19
4.1.2 Ambulante Versorgung 19
4.1.3 Teilstationäre und stationäre Versorgung 20
4.1.4 Angebote in den Justizvollzugsanstalten 21
4.1.5 Spezielle Angebote für Drogenabhängige 21
4.2 Bewertung 22

Inhaltsverzeichnis



4.3 Handlungsbedarf 22
4.3.1 Regionale Vernetzung 22
4.3.2 Ambulante Versorgung 22
4.3.3 Teilstationäre und stationäre Versorgung 23
4.3.4 Berichterstattung und Daten 23

5. Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität 24
5.1 Bestehende Ansätze und Schwerpunkte 24
5.1.1 Durchführung von „Kontrollierten BtM-Lieferungen und grenzüberschreitenden 25

Observationen“ unter Einbeziehung speziell ausgebildeter Observationseinheiten
5.1.2 Bildung von Ermittlungsgruppen zur schwerpunktmäßigen Bekämpfung des 25

Rauschgifthandels
5.1.3 Verhinderung der Rauschgiftherstellung 25
5.1.4 Verfahrensintegrierte Finanzermittlung/Vermögensabschöpfung 26
5.1.5 Verbesserung der Informationsgewinnung zur Bekämpfung des Drogenhandels 26
5.2 Bewertung 26
5.3 Handlungsbedarf 27

6. Anhang 28
6.1 Polizeiliche Erkenntnisse zur Entwicklung der Rauschgiftkriminalität im Land Brandenburg 28
6.2 Statistik des Landeskriminalamtes Brandenburg 29
6.3 Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen, Vereinbarungen, Richtlinien 32
6.3.1 Suchtprävention und Hilfsangebote 32
6.3.2 Behandlung und Rehabilitation, soziale und berufliche Wiedereingliederung 33
6.3.3 Regelungen für den Verkehr mit Arznei- und Betäubungsmitteln 33

und für den Bereich der Repression
6.4 Finanzierung 34
6.4.1 Suchtprävention 34
6.4.2 Suchtkrankenhilfe 34
6.4.2.1 Suchtberatungsstellen 34
6.4.2.2 Teilstationäre und komplementäre Angebote 35
6.5 Landesförderung 36
6.6 Bestandsaufnahme zur Suchtprävention im Land Brandenburg 1999 36

7. Literatur 62



Das vorliegende Landesprogramm ist – im Unter-

schied zu klassischen Programmen – ein Steuerungs-

und Entwicklungsinstrument. Es soll dazu dienen, das

Wissen über Suchtgeschehen und Suchtgefahren so-

wie die Effektivität und die Effizienz der Suchtpräven-

tion, Suchtkrankenhilfe und der Bekämpfung der Be-

täubungsmittelkriminalität fortlaufend zu verbessern.

Thematische Schwerpunkte des Landessuchtpro-

gramms sind:

1. Berichterstattung / Datenerhebung

2. Suchtprävention

3. Selbsthilfe

4. Suchtkrankenhilfe

5. Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität.

Die Landesregierung beabsichtigt, den Akteuren im

Suchtbereich eine Landessuchtkonferenz vorzuschla-

gen, die der Abstimmung und Zusammenarbeit ihrer

Mitglieder dient und das vorliegende Landespro-

gramm zu einem gemeinschaftlich genutzten Steue-

rungs- und Entwicklungsinstrument weiterentwi-

ckelt. 

Landeskonferenzen haben sich im Bereich von

Landesgesundheitspolitik und speziell  von Landes-

suchtpolitik als Steuerungsgremien bewährt. Sie die-

nen der Abstimmung und Zusammenarbeit von

Institutionen und Organisationen, die in einem

gemeinsamen Handlungsfeld Aufgaben wahrneh-

men, und binden die betreffenden Akteure in einen

Prozess ein, in dem – auf der Grundlage einver-

nehmlicher Entscheidungen – Gesundheitsberichte

erstellt, Bewertungen und Planungen vorgenommen,

Ziele gesetzt und Maßnahmen durchgeführt und

evaluiert werden.

Solche Public-Health-Prozesse stellen hohe Anfor-

derungen an die Bereitschaft zur Kooperation. Sie

eröffnen andererseits die Chance, die Qualität

gemeinsamen Handelns von Akteuren mit ganz

unterschiedlichen Aufgaben und Zuständigkeiten in

einem gemeinsamen Handlungsfeld erheblich zu ver-

bessern.

Die Mitglieder der von der Landesregierung ange-

strebten Landessuchtkonferenz werden im Rahmen

ihrer unterschiedlichen Verantwortung und Zustän-

digkeit handeln. Ihr Zusammenwirken im Rahmen

der Landessuchtkonferenz soll der besseren gegen-

seitigen Abstimmung, der Vereinbarung gemein-

samer Ziele und der Bündelung ihrer Kräfte dienen.

Die Landessuchtkonferenz soll einvernehmlich

Entschließungen verabschieden. Die Umsetzung soll

in Selbstverpflichtung der Beteiligten erfolgen.

Die angestrebte Landessuchtkonferenz soll insbe-

sondere:
● das Suchtgeschehen im Land Brandenburg beob-

achten,
● als Forum für die fachliche und politische Diskus-

sion zum Thema Sucht dienen, 
● Schwachstellen in der Suchtprävention, der

Suchtkrankenhilfe und der Bekämpfung der 

Betäubungsmittelkriminalität aufzeigen,
● Ziele für die Abwehr der Suchtgefahren vereinba-

ren und
● die Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele auf-

einander abstimmen, bündeln und hinsichtlich

ihrer Wirksamkeit überprüfen.

Als Mitglieder der Landessuchtkonferenz kommen

neben den zuständigen Ressorts der Landesre-

gierung insbesondere die Sozialversicherungsträger,

die Landesärztekammer, die Apothekerkammer, die

KV Brandenburg, die kommunalen Spitzenverbände,

die LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-

pflege, die Industrie- und Handelskammer, die

Handwerkskammer, die Berufsgenossenschaften,

landesweite Fachverbände wie die Gesellschaft
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gegen Alkohol- und Drogengefahren e.V., der

Verband der Ärzte im öffentlichen Gesundheits-

dienst, Selbsthilfeverbände und Träger der statio-

nären Suchtkrankenhilfe in Betracht.

Das Nähere insbesondere zu Fragen des Vorsitzes,

der Geschäftsordnung und einer geeigneten

Geschäftsstelle wird zwischen den beteiligten

Ressorts der Landesregierung und den wesentlichen

Akteuren im Suchtbereich zu vereinbaren sein.

Mit der geplanten Landessuchtkonferenz soll ein

Prozess in Gang gesetzt werden, der ein Optimum an

Partizipation und Transparenz für Betroffene, Politik,

Verwaltung, beteiligte Träger, Verbände und

Institutionen ermöglicht. Damit soll für alle

Beteiligten die Chance eröffnet werden,

Suchtprävention, Suchtkrankenhilfe und die

Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität im

Land Brandenburg aktiv mitzugestalten und der

großen Herausforderung durch das Problem Sucht

durch abgestimmtes und gemeinsames Handeln

effektiver und effizienter begegnen zu können.

6



Im Hinblick auf die für Steuerung und Entwicklung
unverzichtbare Datengrundlage besteht im Land
Brandenburg ein großes Defizit.

Die Verbesserung der Datengrundlage ist daher ein
vorrangiges Ziel des Landesprogramms. Wegen der
knappen Haushaltsmittel werden teure Studien kaum
zur Verbesserung der Datengrundlage in Betracht
kommen. Um so wichtiger wird es deshalb sein, die
vorhandenen Möglichkeiten im Rahmen der kom-
munalen Gesundheitsberichterstattung zu nutzen. 

Die Aussagen dieses Kapitels zu Konsum, Miss-
brauch, Sucht in Brandenburg stellen Trendaussagen
dar und stützen sich teils auf Praxisberichte, teils auf
Erhebungen und teils auf Annahmen, die dem aktu-
ellen Stand der Fachdiskussionen  entsprechen. Die
Aussagen dieses Kapitels über Fakten und Trends
sind aus der Bundesstudie 1997, dem Jahrbuch Sucht
1999, dem Suchtbericht Deutschland 1999 und wei-
teren Studien abgeleitet.

Die aus der Bundesstudie „Repräsentativerhebung
zum Gebrauch psychoaktiver Substanzen bei
Erwachsenen in Deutschland 1997“ abgeleiteten
Ergebnisse für das Land Brandenburg basieren zum
Teil auf geringen Fallzahlen und sollten deshalb zu-
rückhaltend interpretiert werden. 

Daten, die im Land Brandenburg direkt erhoben wur-
den, stehen vor allem aus der Längsschnittstudie
Biogramm 1994 zur Verfügung. In einzelnen Kreisen
des Landes Brandenburg wurden im Rahmen der
Gesundheitsberichterstattung aktuellere Befragun-
gen zum Konsumverhalten Jugendlicher vorgenom-
men. Wegen des  regionalen Bezugs können jedoch
auch hier nur Trendaussagen getroffen werden.

2.1 Alkohol
Unter den legalen Drogen ist der Alkohol nach wie
vor das größte Problem in Brandenburg.

Die Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren

geht davon aus, dass etwa 3-5 % der bundesdeut-
schen Bevölkerung alkoholkrank sind und etwa
9-10 % regelmäßig und zu viel Alkohol trinken.
Hochgerechnet für  Brandenburg hieße das, dass bei
einer Bevölkerungszahl von fast 2,6 Millionen etwa
76.000 Brandenburger alkoholabhängig und rund
230.000 Menschen gefährdet sind. 

Folgt man der neueren Unterscheidung zwischen
Abhängigkeit, behandlungsbedürftigem Missbrauch
und riskantem Konsum, so ist die Suchtsituation in
Brandenburg durch ca. 54.000 Abhängige, 86.000
behandlungsbedürftige Missbraucher und 160.000
Personen mit riskantem Konsum gekennzeichnet.

1

Insgesamt wären damit 300.000 Personen (12 % der
Bevölkerung) Brandenburgs alkoholgefährdet bzw.
bereits abhängig.

Die Brandenburgische Landesstelle gegen Sucht-
gefahren e.V. verweist in ihrem Jahresbericht 1999
darauf, dass das Einstiegsalter in Alkoholkonsum und
-missbrauch sinkt und die Zahl der alkoholgefährde-
ten Jugendlichen steigt.

Nach Schätzungen trinken im Land Brandenburg
5.000 der 14- bis 15-Jährigen regelmäßig Alkohol.
Bei 900 Jugendlichen liegt bereits Alkoholmissbrauch
vor.

Der hohe Alkoholkonsum bleibt trotz rückläufigen
Trends eines der größten gesundheitlichen Probleme.
Auswirkungen des missbräuchlichen Konsums zeigen
sich auch in sozialen Bereichen. Alkoholkonsum pro-
voziert häufig Gewaltdelikte und beeinflusst das
Unfallgeschehen.

2.2 Nikotin
Ebenfalls Besorgnis erregend und mit negativen ge-
sundheitlichen Folgen verbunden ist der Tabak-
konsum in Brandenburg. Der bundesdeutsche Trend,
nach dem besonders hohe Zuwachsraten bei jungen
Frauen zu verzeichnen sind, war in Brandenburg
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1994 noch nicht zu beobachten. Die Längs-
schnittstudie Biogramm 1994

2
ermittelte für Bran-

denburg bei Frauen und Männern jedoch höhere
Anteile von Raucherinnen  und Rauchern als im
Bundesdurchschnitt.

Dieser Trend wird durch die Ergebnisse in der Bun-
desstudie 1997

3
zum Großteil bestätigt. Mit 40,7 %

ist in Brandenburg der Anteil der Raucherinnen höher
als im Durchschnitt der Bundesländer insgesamt 
(30 %). Allerdings rauchen Frauen weniger Zigaret-
ten als Männer.

Nach Auswertung des freiwilligen Zusatzfragen-
programms des Mikrozensus 1999 raucht jede bzw.
jeder Vierte in Brandenburg

4
. Die Ergebnisse lassen

erkennen, dass bei der rauchenden Bevölkerung der
Trend vom gelegentlichen Griff zur Zigarette zum
regelmäßigen Zigarettenkonsum übergeht. Dabei
bezeichnet sich jede(r) neunte regelmäßige
RaucherIn als starke(r) RaucherIn. Das heißt, sie rau-
chen täglich mehr als 20 Zigaretten und gelten als
abhängig.

2.3 Arzneimittel
Die Suchtsituation im Land Brandenburg ist außer-
dem durch ca. 35.000 Medikamentenabhängige
gekennzeichnet. Die Betroffenen sind überwiegend
ältere Menschen. Der Frauenanteil ist sehr hoch.

Nach den neuesten Ergebnissen der Bundesstudie
5

haben 16 % der Befragten (11 % Männer und 19 %
Frauen) im letzten Monat Medikamente mit psycho-
aktiver Wirkung eingenommen. In der Altersgruppe
der 15- bis 19-Jährigen ist der Anteil derer, die im
letzten Monat solche Mittel genommen haben, am
geringsten, in der Altersgruppe der 50- bis 59-
Jährigen am höchsten. Die Prävalenzwerte (Zahl
aller Krankheitsfälle zu einem Zeitpunkt oder in
einem Zeitraum) für Brandenburg sind wie schon
1995 in etwa so hoch wie in allen neuen
Bundesländern. 

Die Bundesstudie bestätigt eine etwas ältere Studie
der AOK zur ärztlichen Verschreibungspraxis, nach
der Frauen deutlich mehr Medikamentenverord-
nungen als Männer erhalten und die Zahl der
Verordnungen mit dem Alter stetig zunimmt

6
.

Repräsentative Daten zur Medikamentenabhän-
gigkeit liegen jedoch nicht vor. Schätzungen gehen
von etwa 1,5 Millionen Medikamentenabhängigen
in Deutschland aus

7
.

2.4 Illegale Drogen
Für das Land Brandenburg liegen keine gesicherten
Erkenntnisse über den Umfang von Missbrauch und
Abhängigkeit von illegalen Drogen vor. Ein Vergleich
aktueller Erhebungen im Rahmen der Gesundheits-
berichterstattung der Gesundheitsämter ergab, dass
mindestens 12 % der 14- bis 16-Jährigen Jugend-
lichen bereits Erfahrungen mit illegalen Drogen, zum
überwiegenden Teil mit Cannabis-Produkten, haben.

Als Indikatoren hinsichtlich des Gebrauchs illegaler
Drogen in Brandenburg können die Anzahl von Ver-
stößen gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG),
Rauschgiftsicherstellungen sowie die Zahl von Er-
mittlungsverfahren, Anklageerhebungen und Straf-
befehlen dienen. Das „Lagebild zur Rausch-
giftkriminalität“ des Landeskriminalamtes zeigt dabei
nur die Spitze des Eisberges

8
.

Die Drogenaffinitätsstudie 1997 der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung zeigt, dass sich der
Anteil drogenerfahrener Jugendlicher bei den
12- bis 25-Jährigen in den neuen Bundesländern von
1993 bis 1997 verdreifacht hat und bei 17 % dieser
Bezugsgruppe liegt. 

Derzeit muss besondere Aufmerksamkeit auf den
Gebrauch von Cannabis, Ecstasy, Amphetaminen –
meist noch in Kombination mit Alkohol – gerichtet
werden. 

2.5 Pathologisches Spielen
Nach den Statistiken der ambulanten Suchtbera-
tungsstellen kann man von 90.000 bis 150.000 bera-
tungs- und behandlungsbedürftigen Spielerinnen
und Spielern in Deutschland ausgehen

9
.  In Branden-

burg gibt es schätzungsweise ca. 1.500 Spielsüch-
tige.

8
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2.6 Essstörungen
Weniger als 50 % aller Bundesbürgerinnen und Bun-
desbürger haben Normalgewicht. 1 % ist extrem adi-
pös, 16 % sind adipös, 40 % übergewichtig.  

Nach Schätzungen sind ca. 20.000 Personen in
Brandenburg von Essstörungen betroffen.

In der Bundesrepublik gibt es etwa 1 Millionen Men-
schen, die von Bulimie oder Anorexie in klinischem
Ausmaß betroffen sind. 95 % davon sind Frauen. Die
Prävalenzrate wird für die weibliche Gesamtbevölke-
rung auf 2,4 % geschätzt. Für die Altersgruppe 12
bis 20 Jahre liegt diese Zahl noch weit höher

10
.

2.7 Fazit und Perspektiven
Zusammenfassend lässt sich feststellen: Die Zahl der
suchtmittelkonsumierenden und süchtigen Men-
schen nimmt zu. Alkohol ist nach wie vor das größte
Suchtproblem in Brandenburg. Der Konsum von ille-
galen Drogen stellt zwar noch kein Massenphäno-
men dar, muss aber wegen der hohen Zuwachsraten
und der Akzeptanz unter Jugendlichen als ernstzu-
nehmende Gefahr für die Zukunft betrachtet wer-
den. 

Der problematische Konsum psychoaktiver Substan-
zen, insbesondere von Alkohol und Nikotin, ist im
Land Brandenburg weit verbreitet. Die meisten Per-
sonen haben ein riskantes Konsumverhalten, eine
kleinere Zahl ist abhängig.

In der regionalen und altersstrukturellen Verteilung
des Suchtmittelmissbrauchs werden sich vorhandene
Tendenzen voraussichtlich vertiefen. Die Altersstruk-
tur verschiebt sich. Die Bevölkerung auf dem Lande
wird im Durchschnitt immer älter. Dagegen ist im
Umland der Hauptstadt sowie in den größeren
Städten Brandenburgs eine jüngere Bevölkerung
anzutreffen. Daraus ergeben sich unterschiedliche
Gewichtungen von Suchtmittel-Konsum-Mustern in
den jeweiligen Regionen. In ländlichen Regionen und
in Regionen des Kohletagebaus stehen stärker
Alkohol- und Medikamentenmissbrauch im Vor-
dergrund. In den größeren Städten und im Umland
von Berlin hat der Missbrauch von illegalen Drogen
eine stärkere Bedeutung. Hier müssen die ambulan-
ten Versorgungsstrukturen auch eher auf neue
Konsumtrends reagieren. 

Ein deutlicher Rückgang der Erwerbslosigkeit ist
kurz- und mittelfristig nicht zu erwarten. Das bedeu-
tet, dass sich Suchtkrankenhilfe langfristig auch auf
die von Suchtgefahren besonders bedrohten Perso-
nengruppen der Langzeitarbeitslosen, Bezieher von
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozial-
hilfegesetz (BSHG) und Obdachlose einstellen muss,
und damit auf eine enge Verbindung mit Beschäfti-
gungs- und Sozialhilfen, d. h., auf eine enge Zusam-
menarbeit mit dem Arbeits- und dem Sozialamt. 

Auch Obdachlose bedürfen der Suchtkrankenhilfe
und haben einen Anspruch auf sie. Die Gesundheits-
ministerkonferenz hat sich zu der umfassenderen
Problematik der medizinischen Versorgung Obdach-
loser geäußert und auf beispielhafte Modelle in meh-
reren großen Städten der Bundesrepublik hingewie-
sen. Brandenburg wird prüfen, welche Hilfeformen in
dem dünnbesiedelten Flächenland am wirksamsten
sind. 

Einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf das
Suchtgeschehen hat auch der Wertewandel. Gegen-
wärtig findet ein Wertewandel statt. Neben einer
starken Erlebnis- und Genussorientierung der jungen
Generation tritt wieder ein stärkeres Leistungsdenken
zutage. Dies hat zur Folge, dass sich eine Verschie-
bung auf Substanzgruppen ergibt, die leistungssti-
mulierend wirken, z. B. Amphetamine. 

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung schätzt
die Situation in ihrem vorgelegten Sucht- und Dro-
genbericht 2000 wie folgt ein: „Einerseits nimmt der
Konsum psychoaktiver Substanzen, angefangen von
Tabak und Alkohol bis zu Heroin, langsam ab, aber
gleichzeitig gibt es immer mehr Jugendliche, die im
Rahmen einer ,Spaßkultur’ einen risikoreicheren Kon-
sum pflegen, ohne darüber kritisch nachzudenken.
Andererseits ist der Konsum legaler Drogen, wie
Alkohol, noch immer stark verbreitet und wird von
der großen Mehrheit der Bevölkerung relativ unkri-
tisch eingeschätzt.“
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Moderne Suchtprävention bedeutet im wesentli-

chen Gesundheitsförderung, d. h., sie ist auf die

Stärkung der Persönlichkeit, ihrer Lebens- und

Konfliktkompetenz und die Verbesserung ihrer

Umwelt ausgerichtet und weniger auf die Ver-

meidung von Risiken. 

Das Paradigma der Salutogenese bzw. eine ressour-

cenorientierte Vorgehensweise hat die Methoden

der Suchtprävention völlig verändert und ist zum

beherrschenden Ansatz im Bereich der Sucht-

prävention geworden. Die Bundeszentrale für

gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hat einen

wesentlichen Anteil an der Entwicklung dieses

Ansatzes in der Bundesrepublik, der in der Kam-

pagne „Kinder stark machen“ prägnant zum

Ausdruck kommt.

Übergeordnetes Ziel von Suchtprävention ist es, die

Persönlichkeit so kompetent und ihre Umwelt so er-

lebnisreich zu machen, dass der nicht-süchtige Weg

zum attraktiveren Weg wird.

Dafür muss Suchtprävention ursachenbezogen und

personen- bzw. zielgruppenspezifisch vorgehen. Sie

muss von den konkreten sozialen Lebenslagen,

ihren Defiziten und Ressourcen ausgehen und per-

sonengruppenspezifische, z.B. geschlechtsspezifi-

sche Bedingungen berücksichtigen. Und sie muss

möglichst früh beginnen und möglichst kontinuier-

lich und langfristig angelegt sein. 

Das bedeutet: 

● Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen stärken,

● Eigenverantwortung erhöhen,

● Beziehungs- und Konfliktfähigkeit entwickeln,

● Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit sowie

soziale Kompetenz fördern, 

● auf ein angemessenes Gesundheitsverhalten

(inkl. des kontrollierten Umgangs mit Suchtmit-

teln) hinwirken,

● Genuss- und Erlebnisfähigkeit unterstützen,

● bei Sinnsuche und Sinnerfüllung helfen.

Auf die Umwelt bezogen bedeutet Suchtprä-

vention: 

● Einfluss auf die allgemeinen Lebensbedingun-

gen nehmen, 

● eine gesunde Umwelt und Lebensräume fördern,

● Erlebnisfelder („Rausch ohne Drogen“) durch

vielfältige Aktivitäten auch kultureller Art eröff-

nen,

● den Anregungsgehalt der Umwelt erhöhen.

Landessuchtpolitik muss sich darum bemühen,

möglichst weite Bereiche des gesellschaftlichen

Lebens in einen gesundheitsförderlichen Prozess

einzubeziehen. Dies erfordert Kooperation und

Koordination

● zwischen den Bereichen Gesundheit, Soziales,

Jugend, Inneres, Justiz, Bildung und Kultur;

● zwischen Land, Kommunen, Kostenträgern, 

Leistungserbringern, Wohlfahrtsverbänden und

freien Trägern;

● zwischen den Fachverbänden des Suchthilfe-

systems, der Betroffenen- und Angehörigen

gruppen, der Gesundheitsförderung, der medi-

zinischen Basisversorgung und der Jugendhilfe;

● zwischen verschiedenen Berufsgruppen – Ange-

hörigen der Lehrer- und Ärzteschaft sowie von

Berufen in Bereichen Sozialarbeit, Erziehung, 

Polizei etc. – mit ganz unterschiedlichem Selbst-

verständnis und beruflicher Identität.

3.1 Bestehende Angebote

Im Land Brandenburg gibt es vielfältige Aktivitäten

zur Suchtprävention. Hierzu zählen Projekte im

10
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Rahmen der Europäischen Suchtpräventionswoche,

Informationsveranstaltungen in Schulen, Jugend-

camps, Jugendschutzausstellungen und vieles

mehr
12

. Genutzt werden erlebnis-, kultur- und

sportpädagogische Methoden und kreative Aus-

drucksmittel, wie Musik, Theater, Tanz, Malen,

Plastiken, Spiel und Sport, Foto, Film und Video. Im

Mittelpunkt aller Aktivitäten im Rahmen von Sucht-

prävention stehen Maßnahmen zur Stärkung der

Persönlichkeit, Trainieren von Konfliktfähigkeit, Be-

wältigung von Problemen und Belastungen.

An dieser Vielfalt wird deutlich, dass Suchtprä-

vention viele Wege gehen kann und entsprechend

viele verschiedene Akteure beteiligt sind. Allerdings

erschöpfen sich die Aktivitäten oft in Einzelaktionen

und werden nicht  langfristig genug angelegt, weil

personelle und finanzielle Kontinuität fehlen. 

3.1.1 Überregionale Suchtpräventionsfachstellen

Um eine landesweite Bündelung von Aktivitäten zu

ermöglichen, wurde – in Weiterführung der seit

1992 geförderten Landesmodelle – 1997 die

Zentralstelle für Suchtprävention Brandenburg

(ZSB) geschaffen. In Ergänzung zu den verschiede-

nen kommunalen Präventionsangeboten arbeitet

die Zentralstelle als landesweite Servicestelle. 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit

und Frauen fördert die ZSB als Dienstleisterin zum

Beispiel in Sachen Verzahnung, Mediathek,

Multiplikatorenschulung, Konzeptentwicklung und

Dokumentation. Die Zentralstelle kann die präven-

tive Arbeit vor Ort nicht ersetzen, sie kann sie aber

in vielfacher Weise anregen und unterstützen. 

Die Schaffung der ZSB hat sich bewährt und der

Suchtprävention im Land Brandenburg wesentliche

Impulse gegeben. Allerdings sind die Möglichkeiten

der mit nur einer Mitarbeiterstelle ausgestatteten

ZSB sehr begrenzt. Deshalb hat sich das Land ent-

schieden, trotz der angespannten Haushaltslage der

Zentralstelle für Suchtprävention sechs weitere

überregionale Serviceeinrichtungen an die Seite zu

stellen. Seit Oktober 2000 gibt es im Land Bran-

denburg zusätzlich zur ZSB 6 überregionale Sucht-

präventionsfachstellen. Dadurch können die

Regionen besser erreicht und die Aktivitäten zur

Anregung und Unterstützung von Suchtprävention

im Land Brandenburg wesentlich verstärkt werden. 

Die überregionalen Suchtpräventionsfachstellen

sind ebenso wie die ZSB Anlauf- und Servicestellen

für alle in ihrem Einzugsbereich befindlichen

Akteure auf dem Handlungsfeld der Suchtprä-

vention. 

3.1.2 Regionale Vernetzung

Bis heute gibt es in 16 von insgesamt 18 Kreisen

spezielle Arbeitskreise zur Suchtprävention. Diese

regionalen Arbeitskreise unterscheiden sich aller-

dings beträchtlich nach der Anzahl der Mitglieder

und der Art der beteiligten Institutionen. Nicht in

jedem Fall sind Jugend-, Gesundheits- und

Schulamt, Träger und  Fachkräfte der ambulanten

Suchthilfe, die Polizei sowie Beauftragte für

Gesundheitsförderung beteiligt. In Abhängigkeit

von den regionalen Gegebenheiten sind Jugend-

klubs und Jugendhilfeeinrichtungen, Kostenträger,

Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter, Verbände

sowie Psychiatriekoordinatorinnen und -koordina-

toren integriert. 

3.1.3 Fortbildung

Suchtprävention ist eine „Kunst“, die gelernt wer-

den muss. Das Ministerium für Arbeit, Soziales,

Gesundheit und Frauen hat deshalb eine berufsbe-

gleitende Fortbildung zur Suchtpräventionsfach-

kraft initiiert. Das Curriculum wurde durch die

Zentralstelle für Suchtprävention entwickelt und mit

Unterstützung der Brandenburgischen Landesstelle

gegen die Suchtgefahren e.V. auf den Weg ge-

bracht. Das Ministerium für Arbeit, Soziales,

Gesundheit und Frauen gewährte zur Durch-

führung der Fortbildung eine finanzielle Unter-

stützung.

3.1.4 Suchtprävention in der Kinder- und Jugend-

hilfe

Im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe werden

jungen Menschen und ihren Eltern gemäß § 14

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII Angebote des erziehe-

rischen Kinder- und Jugendschutzes unterbreitet.

Der Kinder- und Jugendschutz ist eine Handlungs-

maxime der Jugendhilfe, die sich in vielfältigen

Aktivitäten sowohl als spezielles als auch als über-
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greifendes Angebot ausdrückt. Die Verantwortung

liegt im wesentlichen beim örtlichen Träger der

öffentlichen Jugendhilfe.

Die Aktion Kinder- und Jugendschutz – Landesstelle

Brandenburg ist auch in der Suchtprävention aktiv.

Sie initiiert und gestaltet verschiedene suchtpräven-

tive Maßnahmen, wie Multiplikatorenschulungen,

Beratung freier und öffentlicher Träger, Entwicklung

von Konzepten und Projektbegleitung. Mit der Ver-

anstaltung von Fachtagungen, Seminaren und

Informationsveranstaltungen und durch verschiede-

ne Veröffentlichungen (Broschüren, Arbeitshilfen,

Informationsschriften) hat sie in Brandenburg die

fachliche Diskussion bereichert. 

Fortbildungsveranstaltungen im Bereich der Kinder-

und Jugendhilfe werden durch das Sozialpädagogi-

sche Fortbildungswerk angeboten, Beratungen ört-

licher Träger durch das Landesjugendamt. Darüber

hinaus war die Problematik auch Gegenstand des

Jugendschutztages 1999 und von anderen Fachver-

anstaltungen des Landesjugendamtes. 

Mit der 1999 erfolgten Gründung des Runden Ti-

sches „Kinder von Suchtkranken“, dem Vertreter

von Wohlfahrtsverbänden, Fachministerien, Bil-

dungsträgern und der Wissenschaft angehören,

wurden Impulse gesetzt in Richtung eines Ver-

ständnisses einer Querschnittsaufgabe mit dem Ziel

der Vernetzung, Qualifizierung, Entwicklung aner-

kannter Fachstandards und des Einwirkens auf den

politischen Raum. An dieser Zielsetzung orientierte

sich auch eine im Oktober 2001 durchgeführte

Fachtagung.

3.1.5 Suchtprävention in der Schule

Suchtprävention im Schulbereich ist fachlich in das

Aufgabengebiet Gesundheitserziehung eingeord-

net. Hierfür wurde seit 1991 durch das Ministerium

für Bildung, Jugend und Sport eine Struktur ge-

schaffen, die die Vermittlung von Informationen

und die Beratung absichert. In Schulämtern sind

Schulräte mit dem Schwerpunkt Gesundheits-

erziehung und Suchtprävention sowie Koordi-

natorinnen und Koordinatoren für Gesundheits-

erziehung und Suchtprävention berufen. In Schulen

sollen Kontaktlehrkräfte für Gesundheitserziehung

und Suchtprävention benannt sein.

Landesweite Fortbildungen für Lehrkräfte und

Multiplikatoren werden über das Pädagogische

Landesinstitut in Ludwigsfelde und in den Außen-

stellen angeboten. 

Wie Untersuchungsergebnisse von Suchtpräven-

tionsprojekten gezeigt haben, lassen sich durch die

Auseinandersetzung mit diesem Themenbereich in

zeitlich begrenzten Projekten zwar Wissen und

Einstellungen beeinflussen, aber kaum Verhaltens-

weisen ändern. Der Modellversuch „Netzwerk Ge-

sundheitsfördernde Schule“ (1993-1997) und der

Anschlussmodellversuch „Offenes Partizipations-

netz und Schulgesundheit 1997-2000 „(OPUS)“

richteten sich deshalb nicht ausschließlich auf die

Vermittlung von Verhaltensnormen und Kontroll-

maßnahmen, sondern setzen bei der persönlichen

Lebensweise und den individuellen Bedürfnissen an.

Ziel dieser Initiative war eine möglichst frühe

Entwicklung gesundheitsrelevanter Einstellungen

und Lebensweisen bei Schülerinnen und Schülern,

eine Förderung der Fähigkeit, mit Problemsitua-

tionen umzugehen und so ein Ausweichen auf

Drogen zu vermeiden. Hier standen die Stärkung

der Persönlichkeitskompetenzen und sozialen Kom-

petenzen im Mittelpunkt der Bemühungen. Aus

diesen Modellversuchen heraus hat sich ein landes-

weites Netzwerk von Schulen gebildet, die unter-

einander Erfahrungen austauschen und durch ein

Regionalzentrum, das am Brandenburgischen Bil-

dungswerk für Medizin und Soziales e.V. angesie-

delt war, beraten und begleitet wurden. 

Der Modellversuch OPUS mit dem landesweiten

Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen wird als

OPUS 2000 fortgeführt und durch das Regional-

zentrum bzw. Landeszentrum in der Brandenbur-

gischen Landesstelle gegen die Suchtgefahren e.V.

begleitet.

Das Präventionsprojekt zum Tabakkonsum „Be

smart – Don´t start“ hat sich inzwischen als landes-

weites Projekt ausgeweitet. Bei der Umsetzung

gewähren das OPUS-2000-Landeszentrum, die

Zentralstelle für Suchtprävention und die überregio-
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nalen Servicestellen für Suchtprävention Unter-

stützung.

Die Orientierungshilfe zum Verhalten der Schule bei

Vorfällen mit Drogen und eine Handreichung zur

Suchtprävention wurden gemeinsam durch das Mi-

nisterium für Bildung, Jugend und Sport, das Mini-

sterium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frau-

en, das Ministerium des Innern, das Landeskrimi-

nalamt Brandenburg, die Zentralstelle für Suchtprä-

vention Brandenburg unter Beteiligung des Vereins

Chill out e.V. erarbeitet. Im Amtsblatt des Mini-

steriums für Bildung, Jugend und Sport wurde das

Rundschreiben 11/01 „Verhalten der Schule bei

Vorfällen mit Drogen und Handlungshinweise zur

Suchtprävention“ veröffentlicht
13

. Eine Broschüre

„Schule gegen Drogen – Hinweise zum aktiven

Handeln“ liegt seit September 2001 vor
14

.

3.1.6 Betriebliche Suchtprävention

Der Betrieb bietet wichtige Ansatzpunkte für eine

Suchtprävention. Problematische oder schädliche

Konsummuster werden am Arbeitsplatz nicht nur

sichtbar, sondern teilweise sogar dort erworben. 

Das Thema „Alkohol am Arbeitsplatz“ ist zwar kein

Tabuthema mehr. Jedoch kann noch nicht von einer

landesweiten Thematisierung und Verbreitung von

betrieblicher Suchtprävention gesprochen werden.

So gibt es in einigen Verwaltungen Diskussionen

über die Erstellung entsprechender Dienstver-

einbarungen. Anhand bereits vorhandener Betriebs-

vereinbarungen – wie zum Beispiel bei der EKO-

Stahl GmbH in Eisenhüttenstadt, im Landesamt für

Soziales und Versorgung in Cottbus – kann dabei

nachvollzogen werden, welche Elemente in solchen

Vereinbarungen enthalten sein sollten. Die Mehr-

zahl der Betriebe mit solchen Vereinbarungen be-

richtet von positiven Erfahrungen.

Hilfreich für die Verankerung des Themas in der öf-

fentlichen Diskussion waren die im Dezember 1998

sowie im Oktober 2000 von der Zentralstelle für

Suchtprävention veranstalteten Workshops zu den

Themen „Betriebliche Suchtprävention“ und

„Suchtprävention in der Ausbildung Jugendlicher“,

die durch das Landesgesundheitsamt, die Barmer

Ersatzkasse und die AOK fachlich begleitet wurden.

Die bisherigen betrieblichen Programme und Ver-

einbarungen beinhalten Maßnahmen zum Umgang

mit Suchtkranken und Gefährdeten im Sekun-

därbereich. Riskanter Konsum und Missbrauch wer-

den selten thematisiert. Es ist bisher nicht ausrei-

chend gelungen, Führungskräfte und Fachkräfte für

den Außendienst zu erreichen sowie die „Arbeits-

orte“ Krankenhaus, Schule, kleinere und mittlere

Betriebe einzubeziehen. Deshalb unterstützt das

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und

Frauen das Kooperationsprojekt „Suchtprävention

und Suchtkrankenhilfe am Arbeitsplatz im Land

Brandenburg“. Hierbei entwickelte das Gesund-

heitsministerium gemeinsam mit der Zentralstelle

für Suchtprävention, der Brandenburgischen Lan-

desstelle gegen die Suchtgefahren und dem Institut

für Betriebliche Suchtprävention Berlin ein Fortbil-

dungsprogramm zur Initiierung und Unterstützung

betrieblicher Suchtprävention.

Zwei Handbücher zu diesem Thema wurden mit

Unterstützung des Ministeriums für Arbeit, Soziales,

Gesundheit und Frauen durch die Zentralstelle für

Suchtprävention gemeinsam mit dem Landesge-

sundheitsamt und dem Institut für Betriebliche

Suchtprävention Berlin erarbeitet.
15

3.1.7 Suchtprävention durch die Polizei

Die Polizei leistet im Rahmen der Erfüllung ihres ge-

setzlichen Auftrags zur Gefahrenabwehr und Straf-

verfolgung wichtige Beiträge zur Vorbeugung des

Drogenmissbrauchs und damit zur Verringerung der

Nachfrage nach Rauschmitteln. 

Der illegale Rauschgifthandel ist insbesondere ge-

kennzeichnet durch Überregionalität, Konspiration,

moderne Logistik und finanzielles Gewinnstreben.

Der polizeiliche Bekämpfungsansatz ist somit in

erster Linie auf das Erkennen und Zerschlagen der

kriminellen Organisationen ausgerichtet. Organisa-

toren und Hintermänner sind zu überführen, krimi-

nelle Strukturen zu erkennen und Tat- bzw. Täter-

13
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Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und   
Sport – Nr. 5 vom 31. Mai 2001

14
Schule gegen Drogen – Hinweise zum aktiven Han-

deln – Broschüre 2001
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Betriebliche Suchtprävention im Land Brandenburg – 

Arbeitsmanual, 2000 

Suchtprävention in der Ausbildung Jugendlicher – 

Dokumentation eines Workshops, 2000



zusammenhänge aufzudecken (siehe auch Pkt. 5.).

Die repressiven Maßnahmen der Polizei haben

zugleich präventive, nämlich abschreckende Wir-

kung und erschweren den Zugang zu Rausch-

mitteln. 

Darüber hinaus dienen die kriminalistisch-krimino-

logischen Erfahrungen der Polizei sowie ihre Er-

kenntnisse zu Ausmaß, Entwicklung und Erschei-

nungsformen der Drogenkriminalität den Trägern

der Suchtvorbeugung als unverzichtbare Grundlage

ihrer Präventionsaktivitäten. 

Polizeiliche Drogenprävention ist eng mit dem Wir-

ken der primären Verantwortungsträger der Sucht-

prävention und Suchtprophylaxe verbunden und

verfolgt neben der Bekämpfung der Betäubungs-

mittelkriminalität die Ziele „Abstinenz von illegalen

Drogen“ sowie „selbstkontrollierten Umgang“ mit

legalen Rauschmitteln.

Hauptzielgruppe der Aktivitäten polizeilicher Dro-

genprävention sind Erwachsene in ihrer Funktion als

Multiplikatoren. Dazu zählen in erster Linie Lehr-

kräfte, Erzieherinnen und Erzieher sowie Eltern. Kin-

der und Jugendliche sind vorrangig bei landeswei-

ten Präventionskonzepten mit massenmedialer Wir-

kung, wie der Jugendschutzausstellung „Gratwan-

derung“ der Polizei des Landes Brandenburg, sowie

bei Veranstaltungen, die mit anderen gesellschaftli-

chen Verantwortungsträgern der Sucht- und Dro-

genprävention durchgeführt werden, Zielgruppe

polizeilicher Maßnahmen.

Im Blickpunkt der polizeilichen Präventionsarbeit

stehen zunehmend die Verbindungen zu Einstiegs-,

Verstrickungs- und Verführungssituationen. Im

Rahmen der praktischen Arbeit werden auch allge-

meine Ziele der Suchtprävention wie die Stärkung

der psychischen Stabilität potentieller Konsumenten

und die Förderung der sozialen Verantwortung des

Einzelnen in der Gemeinschaft verfolgt.

3.1.8 Landespräventionsrat „Sicherheitsoffensive 

Brandenburg“

Die Landesregierung hat am 21.03.2000 in einer

gemeinsamen Vorlage des Ministeriums des Innern

und des Ministeriums der Justiz und für Europaan-

gelegenheiten Maßnahmen zur Kriminalitätsverhü-

tung sowie die Bildung eines Landespräventions-

rates mit dem Namen „Sicherheitsoffensive Bran-

denburg“ beschlossen.

Die Bildung eines Landespräventionsrates im Land

Brandenburg hat zum Ziel, auf der Grundlage res-

sortübergreifender Präventionsstrategien durch

staatliche, kommunale und private Projekte und

Maßnahmen kriminalitätsbegünstigende Faktoren

zu beseitigen sowie die Lebensqualität der Bür-

gerinnen und Bürger im Land durch eine Stärkung

des Sicherheitsgefühls nachhaltig zu verbessern.

Mitglied im Landespräventionsrat können alle

staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen,

Einrichtungen, Organisationen, Verbände und

Vereine werden, die entweder eine fachliche

Zuständigkeit oder Möglichkeiten der Beeinflussung

der Entstehungsbedingungen von Kriminalität bzw.

für deren Verhütung in Brandenburg haben. Die

Mitgliedschaft ist freiwillig und begründet sich

durch die Mitarbeit im Plenum bzw. in den

Arbeitsgruppen. 

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit des Lan-

despräventionsrates ist die Drogenprävention.

Deshalb wurde eine ständige Arbeitsgruppe

„Drogenkriminalität“ gebildet, deren Arbeits-

schwerpunkte unter anderem die Verbesserung der

Zusammenarbeit und Kooperation zwischen staatli-

chen und gesellschaftlichen Aufgabenträgern, die

Verstärkung der Aufklärungsarbeit, die

Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkon-

sumenten sowie die Schwachstellenanalyse von

Drogenpräventionsprojekten sind. Durch die

Arbeitsgruppe wird jährlich ein „Veranstaltungska-

lender Drogenprävention“, der Informationen zu

Veranstaltungen staatlicher und gesellschaftlicher

Aufgabenträger im Lande Brandenburg beinhaltet,

herausgegeben.

3.2 Bewertung

Die Weiterentwicklung der Suchtprävention bleibt

für alle Beteiligten weiterhin eine vordringliche

Aufgabe. Sie wird noch nicht überall als Gemein-

schaftsaufgabe aller Beteiligten verstanden und ist
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zu wenig auf Frühzeitigkeit, Langfristigkeit und

Kontinuität ausgerichtet. Bisher ist es nicht in aus-

reichendem Maße gelungen, auch dezentral langfri-

stig und kontinuierlich angelegte Strukturen zur

Suchtprävention zu etablieren. Suchtpräventions-

fachkräfte und Multiplikatoren stehen nicht in aus-

reichender Zahl zur Verfügung.

3.3 Handlungsbedarf

3.3.1 Überregionale Suchtpräventionsfachstellen

Die überregionalen Suchtpräventionsfachstellen

sollen ihre Aktivitäten an gemeinsamen Qualitäts-

kriterien ausrichten und untereinander sowie mit

dem vorgeschlagenen Arbeitskreis Suchtprävention

der Landessuchtkonferenz eng zusammenarbeiten.

(Aufgabenbeschreibung siehe Abschnitt 3.1.1).

3.3.2 Regionale Vernetzung

Um eine bessere regionale Vernetzung bzw. Veran-

kerung suchtpräventiver Aktivitäten zu erreichen,

sollten Landkreise und kreisfreie Städte prüfen, von

welcher Stelle im Kreis bzw. in der Stadt die ent-

sprechende Leit-, Koordinierungs- oder Regiefunk-

tion am besten übernommen werden kann. In Frage

kommen Gesundheits-, Jugend-, Sozial- oder Schul-

ämter.

Mindestens einmal im Jahr sollte gemeinsam von

Gesundheitsförderung, Jugendhilfe, Schulbereich,

Suchtprävention und Suchthilfe ein zeitlich und

lokal begrenztes Projekt geplant, konzipiert und

durchgeführt werden. 

Eine ortsnahe Koordinierung in regionalen Arbeits-

kreisen ist anzustreben.

3.3.3 Qualifikation von Multiplikatoren

Die Gewinnung von Multiplikatoren ist eine der

wichtigsten Aufgaben der überregionalen Suchtprä-

ventionsfachstellen. Ein Einstieg in die Multiplika-

torengewinnung kann über Projekttage erfolgen.

Als Multiplikatoren kommen insbesondere in Frage:

Erzieherinnen und Erzieher, Sozialarbeiterinnen und

Sozialarbeiter, Angehörige der Lehrer- und Ärzte-

schaft, Vertreter von Betroffenen und Angehörigen,

Eltern und Jugendliche. Sie werden tätig u. a. in

Kindertagesstätten, Schulen, in der medizinischen

Basisversorgung, im Jugendfreizeitbereich und im

Sport- und Kulturbereich. Alle Multiplikatoren müs-

sen grundsätzlich für ihre Aufgabe qualifiziert wer-

den.

Jugendliche sollten nicht nur die „Empfänger-Rolle“

wahrnehmen, sondern selbst Akteure in Sachen

Suchtvorbeugung sein. Das heißt, dass Peer-Grup-

pen verstärkt einbezogen werden müssen, so wie

das bereits im Projekt „Teenex-Programm“ prakti-

ziert wird.

3.3.4 Suchtprävention in Kindertagesstätten

Suchtprävention in Kindertagesstätten stellt in

Brandenburg ein relativ junges Aufgabenfeld dar.

Im Rahmen von Multiplikatorenschulungen für Er-

zieherinnen und Erzieher sollte bei der Vermittlung

von Fachkenntnissen zur Suchtprävention beson-

deres Augenmerk auf geeignete Praxisbeispiele ge-

legt werden.

3.3.5 Suchtprävention in der Kinder- und Jugend-

hilfe

Suchtprävention ist eine pädagogische, sozialpäda-

gogische und gesellschaftspolitische Querschnitts-

aufgabe, die alle Lebensbereiche von Kindern und

Jugendlichen betrifft. Eine effektive und effiziente

Jugendhilfe leistet deshalb auch einen nicht un-

wichtigen Beitrag für eine qualifizierte Suchtpräven-

tion. Ein Schritt in diese Richtung ist die im Jahr

2002 erscheinende Broschüre „Suchtprävention in

der offenen Jugendarbeit“ – eine Handreichung für

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Herausgeber:

Zentralstelle für Suchtprävention Brandenburg.

Der außerschulische Bereich muss noch stärker ein-

bezogen werden. Hier bieten sich zusätzlich zur

Peer-Gruppen-Methode weitere wichtige Anknüp-

fungspunkte in der Handlungs- und Erlebniswelt

von Kindern und Jugendlichen an. 

Eine Aufgabe der Landessuchtkonferenz kann es

sein, neue Konzepte und Ansätze in der präventiven

Arbeit vor allem mit jugendlichen Cannabis- und

Ecstasy-Konsumenten vorzuschlagen.

Der Erhalt, die Erweiterung und die Verbesserung

bestehender Angebote unter besonderer Berück-

sichtigung spezieller Zielgruppen, z.B. Kinder aus

Suchtfamilien, sollten in Zukunft noch stärker in
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den Vordergrund von Jugendhilfe- und Suchthilfe-

angeboten gestellt werden. Für die besonders

gefährdete Zielgruppe der Kinder aus Suchtfamilien

erscheinen aufeinander abgestimmte Präventions-

und Beratungsangebote als besonders sinnvoll und

am ehesten Erfolg versprechend.

3.3.6 Suchtprävention in der Schule

Die Vermittlung gesundheitsfördernder Verhaltens-

weisen muss noch stärker in die schulische Arbeit

einfließen. Präventionsprogramme für Jugendliche

sollen weiterentwickelt werden.

Das Unterstützungssystem der Koordinatorinnen

und Koordinatorenen für Gesundheitsförderung

und Suchtprävention sowie deren Zusammenarbeit

mit den Kontaktlehrkräften in Schulen ist hierfür

eine wichtige Grundlage. Suchtprävention als

Bestandteil alltäglichen pädagogischen Handelns

setzt ein umfassendes Wissen und die Kooperation

zwischen allen beteiligten Bereichen (Schülerinnen

und Schülern, Eltern, Lehrkräften und Jugendhilfe)

voraus.  Handlungsbedarf besteht in der weiteren

fachkompetenten Beratung und Fortbildung der

Lehrkräfte und der Schulleitung für alle Fragen der

schulischen Suchtprävention und bei Problemen

von Schülerinnen und Schülern im Umgang mit

Suchtmitteln. 

Das unter 3.1.3 bereits genannte Curriculum der

berufsbegleitenden Fortbildung zur Suchtpräven-

tionsfachkraft soll als Fortbildungsangebot für Ge-

sundheitserziehung und Suchtprävention, für schu-

lische Gesundheitskoordinatorinnen und -koordina-

toren, für Kontaktlehrkräfte sowie Schulsozialarbei-

terinnen und -sozialarbeiter angeboten werden.

3.3.7 Betriebliche Suchtprävention

Das Land wird, vor allem über regelmäßige Fach-

veranstaltungen, durch Fortbildungs- und Medien-

angebote, auch in Zukunft zur Weiterentwicklung

der betrieblichen Suchtprävention beitragen. Der

beim Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit

und Frauen angesiedelte Arbeitskreis „Arbeit und

Gesundheit“, an dem auch Arbeitgeber, Gewerk-

schaften, der Arbeitsschutz, Unfall- und Kranken-

versicherungsträger beteiligt sind, ist das für die

Koordinierung entsprechender Aktivitäten geschaf-

fene und geeignete Forum bzw. Instrument.

Anzustreben sind Betriebs- bzw. Dienstvereinbarun-

gen, die konkrete Regelungen treffen, wie sie im

Aktionsplan Alkohol beschrieben werden. Diese

können etwa den Konsum und den Ausschank alko-

holischer Getränke während der Arbeitszeit, Aus-

einandersetzung mit möglichen betrieblichen Ursa-

chen für Suchtmittelkonsum, Stufenpläne für den

Umgang mit suchtmittelauffälligen Mitarbeitern,

Schulungen für Führungskräfte und Mitwirkungs-

gremien (z.B. Betriebsrat) betreffen. 

In der beruflichen Ausbildung von Jugendlichen soll

der Schwerpunkt „Illegale Drogen“ stärker thema-

tisiert werden (Peer-Group, Fortbildung, Informa-

tionsveranstaltungen).

3.3.8 Suchtprävention durch die Polizei

Zukünftige polizeiliche Aktivitäten im Bereich der

Drogenprävention zielen verstärkt auf kriminalitäts-

vorbeugende Aufklärungsarbeit in Schulen und

Erziehungseinrichtungen. Gerade hier zeigen sich

Möglichkeiten der Einflussnahme auf junge Men-

schen. Präventives, verhaltensorientiertes, polizeili-

ches Engagement wird sich in Zukunft noch mehr

auf die Schulung und Unterstützung von Multipli-

katoren konzentrieren, die für Sozialisationsprozes-

se und die Erziehung junger Menschen die vorran-

gige Verantwortlichkeit tragen. In die präventiven

polizeilichen Aktivitäten werden, insbesondere aus

Gründen der Authentizität und Aktualität der zu

vermittelnden polizeilichen Hinweise, in Zukunft

verstärkt auch Spezialisten aus dem repressiven

Bereich einbezogen. 

Die ursachen-, erlebnis- und problemorientierten

Ansätze in der polizeilichen Drogenprävention wer-

den ausgebaut. Dazu entwickelt die Polizei in Zu-

sammenarbeit mit anderen gesellschaftlichen Ver-

antwortungsträgern ein Präventionsprojekt für

Grundschülerinnen und Grundschüler („Super

Tipps, für schlaue Kids“). Einen Themenschwer-

punkt stellt die Suchtvorbeugung dar. Neben einer

niedrigschwelligen Auseinandersetzung mit den

Suchtmitteln sollen Verhaltensweisen unterstützt
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werden, die die Persönlichkeitsentwicklung der

Kinder und deren Selbstachtung fördern. Dabei

wird angestrebt, dass Kinder in ihrer Kreativität und

Erlebnisfähigkeit gefördert und in ihrer Kritik- und

Konfliktfähigkeit, speziell im Rahmen der Bewälti-

gung von Gruppendruck und der Befähigung zum

„Nein“ sagen können, gestärkt werden.

Im Rahmen der Polizeilichen Verkehrssicherheits-

arbeit ist neben der schon verstärkten Sensibili-

sierung und Fortbildung der Polizeibediensteten

zum Erkennen von Drogenkonsum im Straßen-

verkehr und ggf. zu treffenden Maßnahmen, die

Einführung von Drogenvortestgeräten vorgesehen.

Verschiedene Drogenvortestgeräte werden derzeit

an der Polizeiführungsakademie in Münster-Hiltrup

einem Test unterzogen.

Des Weiteren wird über die im Rahmen der

Polizeistrukturreform in den Polizeischutzbereichen

neu einzurichtenden eigenständigen Sachgebiete

Prävention die strukturelle Basis für die polizeiliche

Präventionsarbeit sowie die Möglichkeiten der

Vernetzung und konstruktiven Zusammenarbeit

von Polizei mit den Trägern der gesundheitlichen

Suchtprävention weiter verbessert.

3.3.9 Suchtprävention in Justizvollzugsanstalten

Handlungsbedarf besteht in der weiteren Qualifi-

zierung der Fachkräfte, der fachlichen Abstimmung

der Beschäftigten untereinander und einer Erwei-

terung der Beratungs- und Betreuungsangebote in

den Justizvollzugsanstalten.
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Suchtkranke haben wie andere Kranke auch An-
spruch auf die besondere Fürsorge von Staat und
Gesellschaft. Tatsächlich ist diese Fürsorge noch nicht
optimal.

Dies liegt zum Teil daran, dass sich das Krankheits-
verständnis von Sucht – trotz eindeutiger Rechtspre-
chung – bis heute noch nicht allgemein durchgesetzt
hat. Nicht selten werden Suchtkranke eher ignoriert
oder abgeschoben als konsequent behandelt. Sehr
häufig ist es aber auch so, dass Suchtkranke für ihre
Krankheit von sich aus keine Hilfe suchen, dass sie
dem Arzt ihre Suchtkrankheit verschweigen und
lediglich wegen Begleit- bzw. Folgeerscheinungen
ärztliche Hilfe aufsuchen. Dadurch bleibt die Grund-
erkrankung häufig unbehandelt, und Heilungs-
chancen werden vertan.

Mit dem vorhandenen Versorgungssystem werden
Suchtkranke und Gefährdete vielfach zu spät oder gar
nicht erreicht. 70 % der Alkoholabhängigen besu-
chen mindestens einmal pro Jahr ihren Hausarzt. Von
dieser Gruppe haben wiederum mehr als 70 % mit
ihrem Arzt über ihr Alkoholproblem gesprochen, aber
lediglich 30 % der ärztlich bekannten Alkoholkranken
werden bezüglich möglicher Therapieformen korrekt
beraten

16
. Jugendliche Drogenkonsumenten finden

kaum Zugang zum vorhandenen ambulanten
Suchtkrankenhilfesystem. Nur 3 % der Alkoholab-
hängigen werden in Suchtberatungsstellen und psy-
chosomatischen Fachkliniken beraten bzw. behandelt.

Die Lösung für dieses Problem besteht in der Ent-
wicklung regionaler Hilfenetze, in denen niedergelas-
sene Ärztinnen und Ärzte, Krankenhäuser, Betreu-
ungs-, Beratungs-, Behandlungs- und Rehabilita-
tionsangebote sowie soziale und berufliche Unter-
stützung bzw. Wiedereingliederungsangebote mit-
einander verknüpft sind und gut, d. h. so zusammen-
spielen, dass die vielfältigen Hilfen für die Betrof-
fenen personenbezogen zugänglich gemacht und
kombiniert werden. 

Die regionalen Fachgespräche Sucht der Jahre
1997/1998 haben gezeigt, dass die Entwicklung sol-
cher regionalen Hilfenetze zwar in allen Kreisen und
kreisfreien Städten des Landes Brandenburg begon-
nen hat, dass die Entwicklung jedoch von sehr unter-
schiedlicher Qualität und von einem befriedigenden
Ergebnis noch überall weit entfernt ist. 

4.1 Bestehende Angebote
Alkohol ist in Brandenburg weiterhin mit Abstand die
Droge Nr. 1. Das System der Suchtkrankenhilfe rich-
tet sich in Brandenburg dementsprechend auch in
erster Linie an Alkoholabhängige.

In den letzten Jahren ist es gelungen, in Brandenburg
ein  funktionierendes Netz von Einrichtungen der
Suchtkrankenhilfe aufzubauen, das den Betroffenen
Hilfe in ihrer näheren Umgebung bieten kann. Ähn-
lich wie in der Vergangenheit fördert die Landes-
regierung zahlreiche Einrichtungen und Projekte der
Suchtkrankenhilfe. 

Zu den geförderten Einrichtungen gehören:
● ambulante Beratungs- und Behandlungsstellen,
● Kontakt- und Nebenstellen,
● tagesstrukturierende und niedrigschwellige

Angebote,
● Langzeittherapieeinrichtungen zur sozialen Reha-

bilitation,
● betreute Wohnformen sowie Integrations- und

Arbeitsprojekte. 

Außerdem hat die Landesregierung den Landkreisen
und kreisfreien Städten Empfehlungen (Mindest-
standards, Kooperationsvertrag) für den Aufbau
integrierter Versorgungssysteme gegeben und ent-
sprechende Modelle initiiert.  

Durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit und Frauen wurden folgende modellhafte
Einrichtungen bzw. Projekte gefördert :
● 6 Langzeittherapieeinrichtungen zur sozialen Re-

habilitation von 1991 bis 1994 (einzelne 
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Einrichtungen auch darüber hinaus) in Mede-
witzerhütten, Kieck, Klosterfelde, Lobetal,
Schönbirken, Hermersdorf

● 3 Überbrückungseinrichtungen von 1991 bis
1994 in Wittenberge, Mahlow, Spremberg

● Ergänzung der drei Überbrückungseinrichtungen
mit Tagesstätten für Suchtkranke seit 1996

● Modellprojekt „Regiekompetenz der Gesund-
heitsämter“ (u. a. zu den Themen Suchtpräven-
tion und Suchtkrankenhilfe)

Folgende Bundesmodelle wurden durch die
Landesregierung initiiert und teilweise finanziell
unterstützt:
● „Integrierte Suchtberatungsstellen“  von 1993

bis 1996 in Neuruppin und Bad Liebenwerda
17

● „Integrierte gemeindenahe Hilfe für Sucht-
kranke“
von 1995 bis 1997 in den Landkreisen Dahme-
Spreewald und Uckermark

18

● „Kooperationsmodell nachgehende Sozialarbeit
für chronisch mehrfachgeschädigte Abhängig-
keitskranke“ von 1996 bis 2000 in den Land-
kreisen Oberhavel und Oberspreewald-Lausitz

4.1.1 Selbsthilfe
Auch im Suchtbereich stellt die Selbsthilfe eine eigen-
ständige und unverzichtbare Säule des Hilfesystems
dar. Selbsthilfegruppen sind besonders wichtig für
die nachgehende Betreuung, die berufliche und so-
ziale Integration.

Landesweit gibt es im Suchtbereich über 130 Selbst-
hilfegruppen, die meisten davon im Alkoholbereich.
Dazu zählen auch Angehörigengruppen, Gruppen
für Medikamentenabhängige oder für Menschen mit
Essstörungen. 

Im Bereich der illegalen Drogen ist die Selbsthilfeidee
in Brandenburg noch nicht ausgeprägt. Bisher gibt es
nur vereinzelte Gruppen, gegründet von betroffenen
Eltern.

4.1.2 Ambulante Versorgung
Die ambulanten Beratungs- und Behandlungsstellen
in Brandenburg betreuen Abhängigkeitskranke, die
von unterschiedlichen Suchtmitteln abhängig sind.
Sie arbeiten insofern mit einem integrativen Ansatz.
Entsprechende Erfahrungen  wurden in zwei Modell-

versuchen („Integrierte Suchtberatung in den neuen
Bundesländern“, „Integrative gemeindenahe Hilfen
für Suchtkranke“) gesammelt. Als Ergebnis wird
betont, dass „integrative“ Angebote wichtige
(gemeindenahe) Hilfen für Suchtkranke und -gefähr-
dete darstellen können. Hierbei scheint der Sucht-
mittel übergreifende Arbeitsansatz vor allem im
Hinblick auf Einrichtungen der Grundversorgung,
z.B. Beratungsstellen, umsetzbar und sinnvoll”
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wesentliche Voraussetzung für einen solchen Ansatz
ist allerdings, dass er von den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern aktiv mitgetragen wird.

Im Frühjahr 1998 wurde im Auftrag des Ministeriums
für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen eine
Bestandsaufnahme der ambulanten Beratungs- und
Behandlungsstellen durchgeführt. Dazu wurden ins-
gesamt 33 Einrichtungen (inkl. Nebenstellen) ange-
schrieben. Bei der Auswertung wurden nur solche
Einrichtungen berücksichtigt, die nicht ausschließlich
in der Nachsorge (z.B. im Rahmen einer Insti-
tutsambulanz) tätig sind und deren Angebots-
spektrum deutlich breiter als von niedergelassenen
ärztlichen oder psychotherapeutischen Praxen ist.

Berücksichtigt wurden schließlich 28 Einrichtungen,
die im engeren Sinne als ambulante Beratungs- und
Behandlungsstellen angesehen werden. Dabei han-
delt es sich um 20 Beratungsstellen in freier Träger-
schaft, 6 Einrichtungen an Gesundheitsämtern (über-
wiegend Sozialpsychiatrischer Dienst) und zwei
Einrichtungen in Anbindung an eine Klinik.

Fast alle Einrichtungen fühlten sich für die Indika-
tionsgruppen Alkohol (96 %), Medikamente (93 %)
und illegale Drogen (96 %) zuständig. Jeweils 79 %
gaben als Indikation auch Essstörungen oder
Polytoxikomanie an, 75 % nannten Spielsucht und
46 % Nikotin.

Näheren Aufschluss über die Arbeitsschwerpunkte
der Einrichtungen ließen sich aus den Prioritäten, die
für die Indikationsgruppen angegeben wurden,
gewinnen. 93 % der Einrichtungen gaben als erste
Indikationsgruppe Alkohol an, als zweite Indikation
wurden Medikamente (37 %), illegale Drogen (30 %)
und Polytoxikomanie (26 %) genannt.

Fast alle Einrichtungen bieten Beratung und Nach-
sorge an, nur etwa die Hälfte widtmen sich auch der
Prävention oder Krisenintervention. Die überwiegen-
de Mehrzahl der Einrichtungen betrachtet sowohl
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ambulante Therapie als auch die Vermittlung von
Therapieangeboten als eigene Aufgabe. Aufsu-
chende Arbeit wird nur von gut einem Drittel der
Einrichtungen genannt. Komplementäre Angebote
(ambulant betreutes Wohnen oder niedrigschwellige
Kontaktangebote) bieten nach eigenen Angaben nur
1/5 bzw. 1/3 der Einrichtungen.

61 % der Einrichtungen machen im Sinne einer the-
rapeutischen Kette umfassende Angebote von der
Beratung über die Therapie bis zur Nachsorge. 

Einen Versorgungs-Kooperationsvertrag mit dem
zuständigen Landkreis haben 39 % der Einrichtun-
gen abgeschlossen, weitere 14 % strebten an, einen
Vertrag abzuschließen. 86 % der Einrichtungen
arbeiten mit stationären Einrichtungen (z.B. Sucht-
fachkliniken, sonstigen Kliniken, Langzeitthera-
pieeinrichtungen zur sozialen Rehabilitation) zusam-
men. Nur 5 Einrichtungen erklärten, dass sie die
Möglichkeit haben, Leistungen der ambulanten
Rehabilitation mit den Rentenversicherungsträgern
abzurechnen. 43 % der Einrichtungen sagten aller-
dings, dass sie die Leistungen der ambulanten
Nachsorge abrechnen können. 79 % gaben ein
regionales Einzugsgebiet an, die übrigen Einrich-
tungen nahmen zusätzlich auch überregional auf.

Weiterhin gibt es im Land Brandenburg 
● 60 niedrigschwellige Kontaktstellen und
● 10 Einrichtungen des ambulanten betreuten

Wohnens.

Besondere Aufmerksamkeit muss der Gruppe der
Schwerstabhängigen gewidmet werden, die mit  her-
kömmlichen Unterstützungs- und Hilfsangeboten
nicht erreicht wird. Die Suchtproblematik der
Schwerstabhängigen ist in extremem Umfang von
körperlichen, psychischen, psychiatrischen und sozia-
len Schädigungen und häufigen Therapieabbrüchen
geprägt. In Brandenburg betrifft dies eine wachsen-
de und immer jünger werdende Zahl chronisch-
mehrfachgeschädigter Alkoholkranker. Für diese
Zielgruppe gibt es noch zu wenig Angebote, die auf
eine hygienische, gesundheitliche, soziale und beruf-
liche Stabilisierung abzielen. Mit Unterstützung des
Bundesministeriums für Gesundheit wurden in zwei
Modellregionen neue Wege erprobt, um diese
Zielgruppe zu erreichen. In dem Modellversuch
wurde  auf niedrigschwellige Angebote, aufsuchende
Arbeit, personenbezogene individuelle Begleitung
gesetzt
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In diesem Zusammenhang kommt auch der Substi-
tutionsbehandlung für Opiatabhängige eine wichtige
Rolle zu. Gegenwärtig spielt die Substitutions-
behandlung in Brandenburg aufgrund der im Ver-
gleich zu den alten Bundesländern geringen Anzahl
Opiatabhängiger eine eher untergeordnete Rolle. Die
Zulassung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte
zu dieser Behandlungsform  wird von der Methadon-
kommission der Kassenärztlichen Vereinigung gere-
gelt und sieht eine entsprechende Weiterbildung der
betreffenden Ärztinnen und Ärzte und flankierende
psychosoziale Unterstützung für die Substituierten
vor. Zur Zeit sind in Brandenburg etwa 20 Ärztinnen
und Ärzte für eine Substitutionsbehandlung zugelas-
sen.

4.1.3 Teilstationäre und stationäre Versorgung
In Brandenburg gibt es:
● 4 Landeskliniken mit fast 50 Entwöhnungsplät-

zen, fast 110 Entzugs- und 40 spezielle Plätze für
langandauernde Behandlungen von Schwer- und
Mehrfachabhängigkeitskranken;

● speziell zum Entzug von illegalen Drogen für ju-
gendliche Patienten 15 Plätze in Neuruppin

● 3 Rehabilitationskliniken mit ca. 330 Plätzen zur 
Entwöhnung

● 5 Langzeittherapieeinrichtungen zur sozialen Re-
habilitation mit 130 Plätzen

● eine Drogentherapieeinrichtung mit 30 Plätzen
● 14 psychiatrische Abteilungen an Allgemeinkran-

kenhäusern zur Entzugsbehandlung
● eine Adaptionseinrichtung mit 18 Plätzen
● 17 Wohnstätten mit Tagesstruktur für chronisch

mehrfachgeschädigte Abhängigkeitskranke
● eine Jugendhilfeeinrichtung zur Rehabilitation

von suchtkranken und suchtgefährdeten Kindern 
und Jugendlichen  mit 37 Plätzen

● 4 Tagesstätten für Suchtkranke und weitere ta-
gesstrukturierende Angebote

● 7 Integrations- und Arbeitsprojekte
● 2 Überbrückungseinrichtungen.

Entzugs- und Entwöhnungsbehandlung
Die Trennung zwischen Entzugs- und Entwöhnungs-
behandlung ist historisch gewachsen und geht auf
die unterschiedliche Zuständigkeit der Kostenträger
zurück. Diese Zweiteilung bringt bürokratische
Erschwernisse im Antragsverfahren mit sich und
bedeutet für den Abhängigkeitskranken oft mehr-
wöchige Wartezeit zwischen Entzugs- und Entwöh-
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nungsbehandlung. Dadurch bleibt besonders die
Gruppe chronisch mehrfachgeschädigter Abhängig-
keitskranker von der Möglichkeit zur Entwöhnungs-
behandlung ausgeschlossen.

Langzeittherapie zur sozialen Rehabilitation
Gerade für die Gruppe der chronisch mehrfachge-
schädigten Abhängigkeitskranken initiierte das
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Frauen das Landesmodell Langzeittherapieeinrich-
tungen zur sozialen Rehabilitation. Diese Einrich-
tungen arbeiten an der Schnittstelle zwischen sta-
tionärem Bereich und Nachsorge. 

Berufliche Rehabilitation
Ein weiterer wesentlicher Teil der Entwöhnungsbe-
handlung stellt Adaptionsbehandlung dar. Adap-
tionseinrichtungen, wie die in Neuruppin, unterstüt-
zen die berufliche Wiedereingliederung und die
Wohnungssuche.

Sozial flankierende Angebote
Sozial flankierende bzw. komplementäre Angebote
sollen das Spektrum der Hilfemöglichkeiten in den
Bereichen Wohnen, Arbeit, Tagesstrukturierung und
soziale Kontakte/Begegnung ergänzen. 

Ein wichtiges Element im Versorgungssystem für
Suchtkranke und Gefährdete stellt die Nachbe-
treuung bzw. „Rundum-Betreuung“ dar. Sie bildet
zusammen mit den bisher beschriebenen Elementen
der Betreuung und Behandlung einen wichtigen Teil
des Suchthilfesystems. Nach abgeschlossener Thera-
pie soll sie den Einzelnen bei seiner sozialen und
beruflichen Wiedereingliederung unterstützen, ihn in
seinem Umfeld stabilisieren und so erzielte Behand-
lungsergebnisse sichern.

Für eine Reintegration sind auch sozial flankierende
Hilfen etwa des Arbeitsamtes, der Jugendhilfe, der
Familienhilfe, der Schuldnerberatung oder der
Wohnhilfe von großer Bedeutung. 

4.1.4 Angebote in den Justizvollzugsanstalten
Präventionsarbeit, Beratung und Hilfe sind in den
Justizvollzugsanstalten (JVA) nicht voneinander zu
trennen. Sie erfolgen in erster Linie durch die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in den JVA, in der Regel
aus den Bereichen Sozialarbeit und Psychologie. 

In der JVA Brandenburg/Havel gibt es eine suchtmit-
telfreie Wohngruppe, die durch das Blaue Kreuz be-
gleitet wird. In allen Anstalten werden schwerpunkt-

mäßig Suchtberatungen angeboten. Fachkräfte freier
Träger von Suchthilfeeinrichtungen, z.B. der Absti-
nenzlerverein Spremberg oder etwa das Blaue Kreuz,
betreuen regelmäßig einzelne Gefangene in den JVA,
wobei diese Tätigkeit von den JVA vergütet wird. 

4.1.5 Spezielle Angebote für Drogenabhängige
Brandenburg strebt eine integrierte Suchtkranken-
hilfe an. Wie im Bundesmodell „Integrierte gemein-
denahe Hilfe für Suchtkranke“ erprobt, sollen An-
gebote und Einrichtungen für alle Suchtmittel im ge-
meindenahen Verbund mit allen an der Suchthilfe
Beteiligten aufgebaut werden. Inzwischen gibt es fol-
gende spezielle Einrichtungen für Drogenabhängige:

● eine Einrichtung für die medizinische Reha-
bilitation speziell von Drogenabhängigen in 
Briese bei Birkenwerder mit 30 Plätzen; 

● für den Entzug von illegalen Drogen für jugendli-
che Patientinnen und Patienten 15 Plätze in
Neuruppin;

● stationäre Jugendhilfeeinrichtungen für sucht
kranke und -gefährdete Kinder und Jugendliche
in Seilershof mit 37 Plätzen, in Bugk mit 15 Plät-
zen, in Markee mit 10 Plätzen und in Voigts-
brügge mit 8 Plätzen.

In den Landeskliniken gibt es derzeit keine speziell für
den Drogenentzug festgeschriebenen Plätze. Der
Entzug von illegalen Drogen erfolgt bisher im
Rahmen der allgemeinen Entzugsbehandlung. Bei
höherem Bedarf kann durch die Landeskliniken zeit-
nah reagiert werden.

In Bezug auf junge Menschen mit Drogenproblemen
kommt den ambulanten Beratungsangeboten der
beiden Träger Chill out e.V. in Potsdam und DRK in
Hennigsdorf große Bedeutung zu. Sie bieten niedrig-
schwellige, auf Schadensminimierung zielende Maß-
nahmen an. Diese Vereine gewährleisten praktische
Unterstützung, einen kontinuierlichen Kontakt und
Zugang zum Hilfesystem. 

Ebenso nehmen die genannten zwei Träger am
Bundesmodell „Frühintervention bei erstauffälligen
Drogenkonsumenten“ teil. Unter Bezug auf die
wachsende Zahl junger Drogenkonsumenten im
Land Brandenburg erhält das Modell als Frühinter-
ventionsprogramm eine wichtige Rolle. Leitidee ist,
frühzeitig ein kurzes, gezieltes Angebot jungen erst-
auffälligen Drogenkonsumenten und -konsumentin-
nen zu unterbreiten.
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4.2 Bewertung
Das Angebot an stationären Behandlungsplätzen ist
gegenwärtig als ausreichend zu bewerten.

Auch wenn in jedem Landkreis und jeder kreisfreien
Stadt mindestens eine Beratungs- und Behandlungs-
stelle vorhanden ist, werden Defizite in der unzurei-
chenden personellen Situation der Beratungsstellen
gesehen. Die Möglichkeiten einer verbindlichen
Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärztinnen
und Ärzten werden zu wenig genutzt.

Im ambulanten Bereich ist die Situation der Beratung
und Behandlung von Drogenabhängigen unzurei-
chend. Sowohl die jugendlichen Konsumenten von
illegalen Drogen wie auch der legalen Droge Alkohol
werden durch die vornehmlich auf die Bedürfnisse
von Erwachsenen ausgerichteten Suchtberatungs-
stellen nicht erreicht. Gründe dafür sind in der man-
gelnden Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, in fehlenden personellen Kapazitäten sowie
in der unzureichenden Zusammenarbeit zwischen Ju-
gend- und Suchthilfe und anderen sozialen Diensten
zu sehen. Damit ist die Aufgabe der Entwicklung ge-
eigneter Settings für jugendliche Konsumenten und
Abhängige gestellt.

Die einzelnen Hilfsangebote und Dienste des Versor-
gungssystems für Suchtkranke und Gefährdete sind
zu wenig zielgruppengerecht. Es fehlen differenzierte
Angebote, z.B. für Frauen, für Kinder von Suchtkran-
ken, für Langzeitarbeitslose, für Obdachlose und für
Migrantinnen und Migranten, besonders für junge
Aussiedlerinnen und Aussiedler.

In Brandenburg besteht bei komplementären Hilfs-
angeboten erheblicher Nachholbedarf. Für Men-
schen mit chronischer Alkoholabhängigkeit, die be-
reits von massiven medizinischen, psychischen und
sozialen Folgeschäden betroffen sind, bestehen der-
zeit nicht ausreichend niedrigschwellige, nicht an
eine Abstinenzmotivation gebundene Angebote.

Maßnahmen der Qualitätssicherung sind bisher in
den stationären Einrichtungen fester etabliert als in
ambulanten und teilstationären Einrichtungen.

4.3 Handlungsbedarf
4.3.1 Regionale Vernetzung

Die regionale Vernetzung der Suchtkrankenhilfe
muss überall verbessert werden. Dabei empfiehlt sich

das Lernen an Beispielen „guter Praxis“. Als Beispiele
guter Praxis im Land Brandenburg können genannt
werden:
● die mit Hilfe des Bundesprogramms „Integrierte 

gemeindenahe Hilfe für Suchtkranke“ (INTHIS) 
in den Landkreisen Uckermark und Dahme-
Spreewald aufgebauten regionalen Netzwerke.

● die guten Kooperationsbeziehungen im Landkreis
Ostprignitz-Ruppin, die u. a.  ihren Ausdruck im
Leistungsvertrag mit dem freien Träger finden.

Wie bereits in  3.3.2 ausgeführt, sollte auch für den
Bereich der Suchtkrankenhilfe geprüft werden, von
welcher Stelle im Kreis die entsprechende Koor-
dinierungsfunktion übernommen werden kann.

4.3.2 Ambulante Versorgung
Suchtberatungsstellen müssen gestärkt werden und
mehr Patientinnen und Patienten erreichen.

Die Deutsche Hauptstelle gegen Suchtgefahren geht
von einem Personalschlüssel der Suchtberatungsstel-
len von einer Fachkraft je 10.000 Einwohner aus. In
Brandenburg steht nur eine Fachkraft für ca. 29.000
Einwohner zur Verfügung. 

Es muss geklärt werden, wie die Arbeit der Suchtbe-
ratungsstellen unter den gegebenen finanziellen
Rahmenbedingungen des Landes und der Kommu-
nen gestärkt und verbessert werden kann.

Dabei wird es vorrangig um Möglichkeiten einer
Stärkung aufsuchender Arbeit und einer genaueren
Zielgruppenorientierung sowie eine bessere Zusam-
menarbeit mit niedergelassenen Ärzten gehen. Ziel
muss es sein, dass die Beratungsstellen in Zukunft
mehr Suchtkranke erreichen. Die angestrebte Lan-
dessuchtkonferenz ist das für die Erreichung dieses
Ziels geeignete Entwicklungsinstrument.

Damit ambulante Hilfsmöglichkeiten besser genutzt
werden können, müssen die hierzu erforderlichen
Voraussetzungen geschaffen werden. Dazu gehört
eine mit den Rentenversicherungsträgern zu verein-
barende Landesregelung, die es erleichtert, ambu-
lante Rehabilitation im Land Brandenburg durchzu-
führen. 

Im Zusammenhang mit dem Aufbau regionaler
Kooperationsmodelle werden auch Neueinteilungen
ambulanter Versorgungsregionen zu diskutieren sein. 

Die Mindeststandards für ambulante Suchtbera-
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tungsstellen sollen stärker berücksichtigt und in ihrer
Anwendung dokumentiert werden. Die Einrichtun-
gen, die bisher noch über keine hinreichende Doku-
mentation verfügen, müssen entsprechend unter-
stützt werden. Hierbei können die Erfahrungen der
Arbeitsgruppe „Ambulante Hilfen“ der Brandenbur-
gischen Landesstelle gegen die Suchtgefahren ge-
nutzt werden. 

Die Einbindung niedergelassener Ärztinnen und
Ärzte in die Versorgung von Abhängigkeitskranken
muss verbessert werden. Notwendig ist hierfür die
Einführung einer speziellen Abrechnungsziffer im
Rahmen der Frühintervention für die Beratung/Be-
handlung von Suchtkranken. Niedergelassene Ärztin-
nen und Ärzte sollten nach Einführung der Fachkun-
de „Suchtmedizinische Grundversorgung“ entspre-
chende Fort- und Weiterbildungsangebote erhalten.
In diesem Zusammenhang wird auf die von der
Landesärztekammer Brandenburg durchgeführte
„Suchtmedizinische Grundausbildung“ hingewiesen.
Diese Fortbildung wurde im Jahr 2001 ein zweites
Mal durchgeführt.

4.3.3. Teilstationäre und stationäre Versorgung
Die teilstationäre und stationäre Versorgung für den
Personenkreis der Alkoholabhängigen ist im Land
Brandenburg vergleichsweise gut. Die Plätze in den
stationären Einrichtungen der Langzeittherapie zur
sozialen Rehabilitation und in den Einrichtungen zur
Betreuung, Förderung und Pflege chronisch mehr-
fachgeschädigter Abhängigkeitskranker sind in rela-
tiv hoher Dichte vorhanden.

Bezüglich der Tagesstätten sollte geprüft werden, ob
deren unter dem Abstinenzgebot stehenden Ange-
bote zur Tagesstrukturierung eine befriedigende Er-
gebnisqualität aufweisen und regional weiter ausge-
baut werden sollten. Alternativ zu einem solchen
Ausbau könnten entsprechende Angebote auch in
bestehende Einrichtungen eingebettet werden. 

Ein grundsätzliches Versorgungsproblem gibt es im
Hinblick auf die Personengruppe der „vergessenen
Mehrheit“ von Suchtkranken, die unter einem kon-
zeptionellen Abstinenzgebot nicht leben können und
für die es derzeit keine adäquate Betreuungsstruktur
in ambulanter oder stationärer Form gibt.

Für das Problem der Versorgung von Menschen, die
von illegalen Drogen abhängig sind, werden mittel-
fristig neue Lösungen gefunden werden müssen.

Auch hierfür ist die angestrebte Landessuchtkonfe-
renz ein geeignetes Instrument.

4.3.4 Berichterstattung und Daten
Eine in regelmäßigen Abständen stattfindende Ge-
sundheitsberichterstattung ist für die Planung und
Steuerung des Versorgungssystems auf allen Ebenen
unerlässlich. Die Verantwortung für die bedarfsge-
rechte Entwicklung von Angeboten der Suchthilfe
obliegt nach § 12 des Brandenburgischen Gesund-
heitsdienstgesetzes (BbgGDG) den Landkreisen und
kreisfreien Städten. Diese müssen auch nach § 15
Abs.2 BbgGDG über die gesundheitlichen Verhält-
nisse in ihrem Zuständigkeitsbereich berichten. Dies
schließt eine Suchtberichterstattung mit ein.

Einige Landkreise und kreisfreie Städte im Land Bran-
denburg haben Suchtpläne  bzw. Suchtberichte als
Teil der Psychiatriepläne verabschiedet. Entspre-
chende Suchtberichte bzw. -pläne sollen zukünftig
von allen Kreisen erarbeitet werden.

Aus Sicht des Landes ist es erforderlich, auf Grund-
lage eines einheitlichen Kerndatensatzes im Rahmen
der Gesundheitsberichterstattung Daten zu erheben.
Deshalb wird die Initiative ergriffen und ein Kern-
datensatz den Landkreisen und kreisfreien Städten
zur Verfügung gestellt. Diese Daten sollen gleichzei-
tig als Basis für die in der Verantwortung des Landes
liegende Suchtberichterstattung dienen. Land, Land-
kreise und kreisfreie Städte sollten sich über Inhalt
und Verfahren der Berichterstattung verständigen.
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Betäubungsmittelkriminalität ist nicht auf „Drogen-
handel“ beschränkt. Ihre Erscheinungsformen sind
vielgestaltig. So werden nach dem „Gesetz über den
Verkehr mit Betäubungsmitteln“ (BtMG) u.a. auch
der Anbau, die Herstellung, die Ein- und Ausfuhr, die
Veräußerung, die Abgabe, der Erwerb und das sich
Verschaffen in sonstiger Weise unter Strafe gestellt.
Dies gilt unter besonderen Voraussetzungen u.a.
auch für den bloßen Besitz, die Verschreibung oder
das Werben für Betäubungsmittel.

Die – auch strafrechtlich effektive – Bekämpfung der
Betäubungsmittelkriminalität ist daher ein wichtiger
Faktor der inneren Sicherheit. Der Gesetzgeber hat
darauf mit dem „Gesetz zur Bekämpfung des illega-
len Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsfor-
men der Organisierten Kriminalität“ (OrgKG), dem
„Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches, der
Strafprozessordnung und anderer Gesetze“ (Verbre-
chensbekämpfungsgesetz) und dem „Gesetz zur
Verbesserung der Bekämpfung der Organisierten
Kriminalität“ reagiert.

5.1 Bestehende Ansätze und Schwerpunkte
Auch im Land Brandenburg stellt die Betäubungs-
mittelkriminalität eine immer stärker in den Vorder-
grund tretende ernst zu nehmende Problematik dar,
wenngleich sie das Niveau des Aufkommens in den
alten Ländern – einschließlich Berlin – noch nicht
annähernd erreicht hat. Dieser Entwicklung trägt die
Strafjustiz des Landes Brandenburg im Rahmen der
geltenden Gesetze Rechnung (siehe 6.3.3).

Organisatorisch treten die Staatsanwaltschaften des
Landes dem Drogenhandel durch die Einrichtung
entsprechender Sonderdezernate entgegen.

Auch ist ein nicht geringer Anteil der Ermittlungs-
verfahren im Bereich der organisierten Kriminalität
anzusiedeln. Insoweit ist die Zahl der Verfahren 1999
erneut angestiegen (195 Verfahren gegenüber 112
Verfahren in 1998). 

Zur Steigerung der Effektivität der Bekämpfung gera-
de in diesem Bereich ist die Bearbeitung sämtlicher
Erscheinungsformen der organisierten Kriminalität
durch die „Allgemeine Verfügung des Ministeriums
der Justiz und für Europaangelegenheiten vom 
26. November 1999“ auf die Schwerpunktstaatsan-
waltschaft bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt
(Oder) übertragen worden.

Auch bei der Einstellungspraxis gemäß § 31 a BtMG
nimmt das Land Brandenburg sowohl bei weichen als
auch bei harten Drogen im Vergleich zu anderen
Ländern keine Sonderstellung ein. Durch die vom
Land Brandenburg erlassene Richtlinie „Anwendung
der Opportunitätsvorschriften im Betäubungsmit-
telgesetz“ (JMBl. Brandenburg 1993, S. 158 ) wird
eine einheitliche Verfahrenspraxis der Staatsanwalt-
schaften des Landes Brandenburg in diesem Bereich
gewährleistet.

Die Rauschgiftsituation im Land Brandenburg hat
sich seit 1991 ständig verschärft. Dabei bestimmt der
Wechselprozess zwischen Angebot und Nachfrage
das Ausmaß und die Intensität des Drogenhandels.
Gegenwärtig ist die Nachfrage insbesondere nach
Cannabis und synthetischen Drogen vornehmlich
unter Jugendlichen und Heranwachsenden ungebro-
chen hoch.

Der illegale Rauschgifthandel (RG-Handel) ist
gekennzeichnet von Überregionalität, Konspiration,
moderner Logistik, teilweiser Professionalität, finan-
ziellem Gewinnstreben sowie Ausübung von Sank-
tionen innerhalb bzw. zwischen einzelnen Händler-
gruppierungen. Die kriminellen Gewinne werden
neben der Aufrechterhaltung des Lebensunterhaltes
und der eigenen Drogensucht zunehmend auch in
den legalen Geschäftskreislauf eingebracht.

Der polizeiliche Bekämpfungsansatz ist in erster Linie
auf das Erkennen und die Zerschlagung der kriminel-
len Organisationen und Haupttäter ausgerichtet. Es
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kommt darauf an, die Organisatoren und Hintermän-
ner zu überführen, kriminelle Strukturen (RG-Ver-
teilernetz) zu erkennen und Tat- bzw. Täterzusam-
menhänge aufzudecken. Wesentlich sind hierbei ver-
deckte Maßnahmen, wie z.B. der Einsatz von Ver-
deckten Ermittlern und/oder Vertrauenspersonen
sowie die Telekommunikationsüberwachung.

Weitere Schwerpunkte bei der Bekämpfung des
Drogenhandels durch Polizei und Justiz bilden die
Verhinderung der Betäubungsmittel-Herstellung 
(z. B. synthetische Drogen in illegalen Laboren, ille-
galer Cannabisanbau), die Sicherstellung von
Rauschgiften, die Erschwerung des Zugangs zu
Rauschmitteln und nicht zuletzt das Abschöpfen von
Verbrechensgewinnen.

Ausgehend von diesen Zielstellungen ergeben sich
speziell für die polizeiliche Strafverfolgung wesentli-
che Bekämpfungsansätze:

5.1.1 Durchführung von „Kontrollierten Betäu-
bungsmittel-Lieferungen und grenzüber-
schreitenden Observationen“ unter Einbezie-
hung speziell ausgebildeter Observations-
einheiten 

Bei Kenntnis von illegalem grenzüberschreitendem
Schmuggel/Handel von/mit Betäubungsmitteln und
anderen Gegenständen (z.B. Falschgeld, Waffen,
Hehlerware) werden Polizei/Zoll zunächst bewusst
und gewollt auf nicht erkennbare Weise
(Observation) tätig. Ziel „kontrollierter“, d.h. lücken-
los unter polizeilicher Kontrolle gehaltener „Liefe-
rungen“ ist es, nicht nur die Transporteure, sondern
auch weitere bedeutende Personen, wie z.B. Abneh-
mer, Organisatoren und Geldgeber zu ermitteln, zu
identifizieren und zu überführen, weitere Hierachie-
ebenen aufzudecken und letztlich die geschmuggel-
te RG-Menge sicherzustellen.

Hinsichtlich der Koordination von „kontrollierten
Lieferungen und grenzüberschreitenden Observatio-
nen (CD)“ sind bestimmte Aufgaben der Informa-
tionsübermittlung, der Einsatzplanung bis zur eige-
nen Ermittlungstätigkeit wahrzunehmen. Diese
Aufgabe wurde aufgrund der Ländergrenzen über-
schreitenden Ermittlungstätigkeit den Landeskrimi-
nalämtern zugewiesen, welche entsprechende Koor-
dinationsstellen eingerichtet haben.

5.1.2 Bildung von Ermittlungsgruppen zur schwer-
punktmäßigen Bekämpfung des Rauschgift-
handels 

Die Bekämpfung regionaler Schwerpunkte des
Straßen- und Kleinhandels stellt im Hinblick auf die
Verminderung der Erwerbsmöglichkeiten für Rausch-
gifte (RG) zum Eigenverbrauch eine zentrale Auf-
gabe der Polizei und Justiz dar. Dies trifft insbeson-
dere auch auf die Bekämpfung „offener Verkaufs-
szenen“ zu. Dabei handelt es sich um öffentliche
Trefforte von Kleinhändlern und Konsumenten, an
denen Kontakte aufgenommen, Informationen aus-
getauscht, Rauschgift gebunkert sowie RG-Ge-
schäfte abgesprochen und durchgeführt werden.

Die Bildung von Ermittlungsgruppen, verbunden mit
einer verstärkten Kontrolltätigkeit durch die Polizei,
führt zu einer Erhöhung des Strafverfolgungsdruckes
in diesen Bereichen und kann im weitesten Sinne zu
einer Minimierung der Dealeraktivitäten bzw.
Verhinderung der Verfestigung von Händler- und
Abnehmerstrukturen beitragen. Die Besitzer von
Rauschgift sind für die Polizei dabei insoweit von
Interesse, als sie häufig auch Kleinhandel betreiben
und damit Multiplikatoren des Rauschgiftkonsums
sein oder als bloße Konsumenten wichtige Ansätze
zur Ermittlung kommerzieller Händler bieten können.

Als besonders effektiv hat sich die Bildung gemein-
samer Ermittlungsgruppen mit dem Zoll bzw. dem
Bundesgrenzschutz (BGS) erwiesen. So wurde am
15.04.1997 im Hinblick auf eine noch wirksamere
Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität im Land
Brandenburg die Gemeinsame Ermittlungsgruppe
Rauschgift (GER) aus Kräften des Landeskriminal-
amtes und  der Oberfinanzdirektion Cottbus gebil-
det. Sie führt Ermittlungen im Bereich des unbefug-
ten Handels und der unerlaubten Ein-, Aus- und
Durchfuhr nicht geringer Mengen von Betäu-
bungsmitteln, wenn nach ersten Ermittlungen die Tat
oder die Täter einen Bezug zum Land Brandenburg
hat bzw. haben.

5.1.3 Verhinderung der Rauschgiftherstellung
Im Nationalen Rauschgiftbekämpfungsplan, Ab-
schnitt V, sind die Verhinderung der Rauschgifther-
stellung und die Bekämpfung des Rauschgifthandels
als zentrale Aufgaben bei der Bekämpfung der
Rauschgiftkriminalität aufgeführt.
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Mit dem seit 1987 bundesweit eingeführten Moni-
toringsystem und dem seit dem 01.03.1995 in Kraft
getretenen Grundstoffüberwachungsgesetz (GÜG)
wurden Instrumentarien geschaffen, mit deren
Umsetzung es möglich ist, die Abzweigung und
Verwendung von chemischen Grundstoffen zum
Zwecke der unerlaubten Herstellung von Betäu-
bungsmitteln zu verhindern bzw. zu verfolgen. 

Im Land Brandenburg liegt die Zuständigkeit für der-
artige Ermittlungen im Landeskriminalamt. Bisher
lagen keine Meldungen von Brandenburger Firmen
mit Verdacht der Abzweigung von Grundstoffen zur
möglichen RG- Herstellung vor. Die Notwendigkeit
der Einrichtung eines eigenen Sachgebietes
„Synthetische Drogen“ (Sydro) wurde geprüft. Im
Ergebnis dessen erfolgt die dahingehende Aufga-
benwahrnehmung durch speziell geschulte Mitar-
beiter im Dezernat „Organisierte Kriminalität/ Über-
regionale Verbrechensbekämpfung.“

Zum unmittelbaren Aufgabenbereich speziell ausge-
bildeter Beamter für die Bekämpfung der illegalen
Herstellung von synthetischen Drogen gehören, aus-
gehend von der oben genannten Problematik, insbe-
sondere die Gewinnung, Sensibilisierung und Betreu-
ung von Hinweisgebern aus der chemischen und
pharmazeutischen Industrie bzw. sonstiger Wirt-
schaftsbeteiligter in Brandenburg. Dies führt zu einer
allgemeinen Verbesserung der Hinweislage. Die
dabei gewonnenen Erfahrungen werden bei der
Bearbeitung von entsprechenden Ermittlungsver-
fahren auf dem Gebiet der synthetischen und
Designer-Drogen genutzt.

Der Informationsaustausch im Bereich des Sydro-
Meldesystems, wie beispielsweise 
● für die Projektgruppe „Sydro“ im BKA Wiesba-

den (Projekt „CAPE“), 
● für die vom EU-Ministerrat am 16.07.97 be-

schlossene Gemeinsame Maßnahme in Bezug auf 
den Informationsaustausch, die Risikobewertung
und die Kontrolle bei neuen synthetischen
Drogen (Frühwarnsystem) sowie 

● für die Teilnahme an anderen Projekten (z.B. Am-
phetamin-Programm) 

wird aufgrund steigender Anforderungen von quali-
fizierten und sachkompetenten Mitarbeitern einer
Sydro-Fachdienststelle realisiert.

5.1.4 Verfahrensintegrierte Finanzermittlungen/ 
Vermögensabschöpfung

Die extrem hohen Gewinnerwartungen machen
Rauschgiftstraftaten seit Jahren zu einem besonders
attraktiven Deliktfeld. Bekämpfungsstrategien der
Strafverfolgungsbehörden müssen deshalb in beson-
derem Maße auch auf die Abschöpfung der aus  die-
sen Straftaten erwirtschafteten Gewinne und materi-
ellen Vorteile ausgerichtet sein.

Grundgedanke dieser Strategie ist es, den Straftäter
nach der Verurteilung in seinem Vermögen so zu stel-
len, wie er vor Begehung der Straftat war.

Finanzermittlungen verfolgen das Ziel, mutmaßliche
Verbrechensgewinne wie Bargeld, Wertpapiere und
Immobilien, Kraftfahrzeuge oder sonstige
Wertgegenstände beim Tatverdächtigen aufzuspüren
und konsequent abzuschöpfen.

Mit Bildung der Ermittlungskommission „Vermö-
gensabschöpfung“ (EK VA) im Landeskriminalamt
Brandenburg am 01.11.1998 und deren Überfüh-
rung in das am 01.09.1999 neu gebildete Dezernat
„Finanzermittlungen“ wurden vermögensaufspüren-
de und -sichernde Maßnahmen auf die Bearbeitung
und Bekämpfung von Rauschgiftstraftaten ausge-
dehnt. 

Weiterhin umfasst das Aufgabengebiet der EK VA die
landesweite Unterstützung aller Dienststellen bei der
Durchführung von Vermögensabschöpfungsmaß-
nahmen, der Durchführung von Vortragsveranstal-
tungen zu diesem Thema bei der Polizei und der
Justiz und die Ausbildung sowie Schulung von Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter für die in diesem
Zusammenhang notwendigen Finanzermittlungen.

5.1.5 Verbesserung der Informationsgewinnung zur
Bekämpfung des Drogenhandels

Über den in der „Falldatei Rauschgift“ zusammenge-
führten polizeilichen Meldedienst von Bund und
Ländern hinaus werden in der „Arbeitsdatei PIOS
Rauschgift“ relevante Informationen des Rauschgift-
handels und -schmuggels erfasst und miteinander
verknüpft. Dies dient der Unterstützung von Ermitt-
lungen und der Gewinnung neuer Ermittlungs-
ansätze. Insbesondere wird die Erlangung von Infor-
mationen über Organisationen und ihre Strukturen,
Beteiligte und Vertriebswege ermöglicht. 
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5.2 Bewertung
Die Auswirkungen des Rauschgiftgeschäftes haben
in den vergangenen Jahren deutliche Spuren hinter-
lassen:

● Die Zahl der RG-Konsumenten steigt stetig an.
● Bei den Rauschgifttoten ist ein ansteigendes

Niveau erkennbar.
● Die Anzahl der Fälle im Zusammenhang mit di-

rekter und indirekter Beschaffungskriminalität
nimmt zu.

● Die Zahl von Straßenverkehrsdelikten in Verbin-
dung mit Betäubungsmitteleinfluss steigt.

● Es entstanden offene Betäubungsmittelverkaufs-
szenen im Zentrum von Städten sowie in Berei-
chen von Asylbewerberheimen, die durch umge
hende polizeiliche Interventionsmaßnahmen zer
schlagen wurden.

5.3 Handlungsbedarf
Verbesserung der organisatorischen und personellen
Struktur der  Rauschgiftbekämpfungsbehörden:

Angesichts der stetig steigenden RG-Straftaten im
Land Brandenburg werden Strukturen, personelle
und materielle Ressourcen sowie Ausbildungs-
konzepte permanent einer Prüfung unterzogen, um
so auf die Entwicklung im Bereich Rauschgift-
kriminalität unverzüglich und effektiv reagieren zu
können.
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6.1 Polizeiliche Erkenntnisse zur Entwicklung der
Rauschgiftkriminalität im Land Brandenburg

Die Auswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik für
das Jahr 2000 spiegelt im Deliktbereich Rauschgift
ein negatives Bild wider. Die Zunahme der Rausch-
giftdelikte wird im Land Brandenburg danach von
Jahr zu Jahr Besorgnis erregender. Wiederum ist ein
Anstieg zu verzeichnen. Gegenüber 1999 nahm die
Anzahl der polizeilich erfassten Fälle um 1.081 bzw.
22,5 % zu. 1999 lag der Anstieg bei 668 bzw. 16,7 %.

Landesweit nimmt die Rauschgiftkriminalität im Jahr
2000 mit 5.865 Fällen einen Anteil von 2,3 % des
gesamten Straftatenaufkommens ein und liegt damit
erstmals über der 2 %-Grenze. Der Bundesdurch-
schnitt lag im Jahr 2000 bei 3,9 %. Im Bereich des
Polizeipräsidiums Frankfurt (Oder) liegt der Anteil
der Rauschgiftkriminalität mit 3,4 % bereits deutlich
über dem Landesdurchschnitt.

Die Zahl der registrierten Tatverdächtigen bei
Rauschgiftdelikten stieg im Jahre 2000 gegenüber
dem Vorjahreszeitraum, einhergehend mit höheren
Fallzahlen, um 16,8 % an. Bezogen auf die Alters-
struktur stellen die Heranwachsenden  zwischen
18 und unter 21 Jahren mit 34,3 % die größten
Gruppen dar. Der Anteil von tatverdächtigen Kindern
reduzierte sich gegenüber dem gleichen Zeitraum
des Vorjahres und beträgt jetzt 1,25 %. Bei der
Geschlechtsverteilung nehmen die männlichen
Tatverdächtigen mit einem Anteil von 88,0 % eine
dominierende Position ein.

2000 wurden vier Fälle bekannt, in denen der Todes-
eintritt im kausalen Zusammenhang mit dem miss-
bräuchlichen Konsum von Betäubungsmitteln stand.
Als Todesursache wurde in einem Fall die Überdosie-
rung von Heroin durch Obduktion festgestellt. Bei
Unfällen im Straßenverkehr sowie durch Fenstersturz
kamen weitere drei Personen infolge von Betäu-
bungsmittel-Einwirkung ums Leben. Damit erhöhte
sich die Gesamtzahl der seit 1992 in Brandenburg re-
gistrierten RG-Toten auf 21.

Bei der Beurteilung des Konsumverhaltens ist davon
auszugehen, dass Cannabis flächendeckend in Bran-
denburg beschaffbar ist und zunehmend insbesonde-
re unter Jugendlichen und Heranwachsenden, aber
auch Kindern, konsumiert wird. Im Hinblick auf die
im Jahr 2000 durch Polizei und Zoll sichergestellten
Cannabis-Mengen von insgesamt 4.173 kg Ha-
schisch, 113 kg Marihuana und 2.685 Hanfpflanzen
liegt das mit Abstand bislang höchste Jahresergebnis
in Brandenburg vor. Diese hohen Sicherstellungsmen-
gen lassen sich im Wesentlichen auf Ermittlungs-
erfolge des Bundesgrenzschutzes und Zolls bei der
Aufdeckung von Schmuggelaktivitäten an der
deutsch-polnischen Grenze sowie der Landespolizei
bei der Bekämpfung des internationalen bzw. überre-
gionalen Rauschgifthandels und -schmuggels zurück-
führen.

Bei der Beurteilung des Konsumverhaltens war ein
weiterer Aufwärtstrend beim illegalen Umgang mit
Cannabisprodukten, wie Marihuana und Haschisch,
zu verzeichnen. Im Bereich der „harten Drogen“
wurde ein erhöhtes Potenzial bei den Ecstasy-, Am-
phetamin- und Kokainkonsumenten festgestellt. Zu
den bevorzugten Konsumörtlichkeiten zählen neben
Wohnungen auch Diskotheken, Jugendtreffs, Schu-
len bzw. lokal weniger auffällige Treffpunkte in
Städten (z.B. Stadtparks, Friedhöfe) oder im freien
Gelände (z.B. Zeltplätze, Badeseen). Offene Drogen-
szenen sind in Brandenburg bisher nicht festgestellt
worden. Das Land Brandenburg ist nicht nur ein
Transitland für Rauschgifttransporte, sondern auch
zu einem Abnehmerland für das eingeschmuggelte
Rauschgift geworden.

Der Konsum von „harten“ Drogen stellt in Branden-
burg unverändert ein ernst zu nehmendes Problem
dar. So hat sich die Zahl von Erstauffälligen Konsu-
menten harter Drogen im Jahr 2000 von 400
Personen (1997), 490 Personen (1998) über 509
Personen (1999) auf 690 Personen erhöht.

Zu den am meisten konsumierten Rauschgiften
gehören Amphetamine, Ecstasy und Kokain. Seit
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6. Anhang



1991 wurden insgesamt 2.504 Personen als
Erstauffällige Konsumenten von Opiaten, Kokain,
Amphetaminen, LSD, Ecstasy oder einer sonstigen
„harten Droge“ registriert.

Prognosen zeigen, soweit sich die Rahmenbedin-
gungen nicht ändern, nur die Fortführung einer bis-
her gestellten Entwicklung auf. Derzeit muss davon
ausgegangen werden, dass die Rauschgiftsituation
auch in Zukunft durch eine weitere Zunahme des
Konsums sowie damit einhergehend durch wachsen-
de Rauschgiftkriminalität gekennzeichnet sein wird.
Auch die Fallzahlen werden denen der alten Bundes-
länder nicht mehr lange nachstehen. Es ist davon
auszugehen, dass in naher Zukunft auch diesbezüg-
lich eine Angleichung erfolgt sein wird, soweit sie
nicht schon heute feststellbar ist.

6.2 Statistik des Landeskriminalamtes Brandenburg
Unter dem Begriff der Rauschgiftkriminalität werden
die Straftatbestände der §§ 29 bis 30a Betäubungs-
mittelgesetz (BtMG) – Rauschgiftdelikte – sowie alle
Straftaten zur unmittelbaren Erlangung von Betäu-

bungsmitteln – direkte Beschaffungskriminalität –
erfasst.

Das jährlich am Landeskriminalamt Brandenburg er-
stellte Lagebild zur Rauschgiftkriminalität umfasst
aktuelle Informationen zum Hellfeld (polizeilich
bekannt gewordene Fälle) dieses Kriminalitätsphäno-
mens. Diese Informationen basieren im Wesentlichen
auf dem Kontrolldruck der Strafverfolgungsbehör-
den, da nur in Einzelfällen Anzeigen durch Dritte
erstattet werden.

Direkte Rückschlüsse auf das tatsächliche Konsum-
verhalten im Bereich der illegalen Drogen im Land
Brandenburg sind danach nicht möglich.

Eine jährlich aktualisierte bundesweite Lagedarstel-
lung steht im Internet unter www.bka.de zur Verfü-
gung.

Nachfolgend aufgeführt ist die Entwicklung der
Rauschgiftstraftaten, der Rauschgiftsicherstellungen
und der Rauschgifttoten im Land Brandenburg von
1991 bis 2000.
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Entwicklung der Rauschgiftstraftaten im Land Brandenburg 1991 bis 2000
– Zusammenfassung –

(Quelle: PKS Brandenburg)

Rauschgiftkriminalität

Anteil an der 
Gesamtkriminalität (in %)

RG-Delikte (gemäß BtMG)

a) Allgemeine Verstöße

b) Illegaler Handel/
Schmuggel

c) Illegale Einfuhr von BtM

d) sonstige Verstöße 
gegen das BtMG

Direkte Beschaffungs-
kriminalität

1991

36

0,10

31

29

2

-

-

5

1992

149

0,10

140

119

16

-

5

9

1994

489

0,12

455

379

57

3

16

34

1993

291

0,08

282

229

45

-

8

9

1995

942

0,30

918

753

137

6

22

24

1996

1519

0,51

1503

1271

180

20

32

16

1997

2581

0,89

2568

1870

518

87

93

13

1998

4104

1,47

4089

3227

699

37

126

15

1999

4789

1,90

4757

3782

805

23

147

32

2000

5865

2,30

5838

4598

1082

57

101
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Rauschgifttote in Brandenburg
– Entwicklung 1992 bis 2000 –

RG-Tote in Brandenburg

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

gesamt

männlich

2

-

-

2

1

1

2

4

4

16

weiblich

-

1

-

-

-

-

4

-

-

-

5

gesamt

2

1

-

2

1

1

6

4

4

21

Altersdurch-
schnitt

22,0

26,0

-

29,5

19,0

26,0

20,5

23,7

20,5

23,4

letzter Wohnort

Berlin
Finsterwalde

Stahnsdorf

-

Helmbrecht/BY
Hanau/HE

Guben

Cottbus

Brandenburg(H)
Forst/Lausitz
Dahme
Brück
Berlin

Groß Lindow
Schwedt/Oder
Herzfelde
Lübben

Berlin
Wünsdorf
Treuenbrietzen
Potsdam

6.3 Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen, Ver-
einbarungen, Richtlinien

6.3.1 Suchtprävention und Hilfsangebote 
Die gesetzliche Zuständigkeit für Maßnahmen der
Prävention, Beratung und Betreuung bei Suchtge-
fährdung und Suchterkrankung liegt auf örtlicher
Ebene in erster Linie bei den Gesundheitsämtern der
Landkreise und kreisfreien Städte, den Trägern der
öffentlichen Jugendhilfe, den Trägern der Sozialhilfe
und bei den Schulen.

Das Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst
im Land Brandenburg verpflichtet die Landkreise und
kreisfreien Städte, dafür Sorge zu tragen, dass für die
Beratung und Betreuung von Abhängigkeitskranken,
-gefährdeten und ihren Angehörigen ein bedarfsge-

rechtes Angebot vorhanden ist (§ 12 BbgGDG).

Das Brandenburgische Psychisch-Kranken-Gesetz
(BbgPsychKG) spricht einen kleineren Kreis von Per-
sonen an, die an einer Abhängigkeit leiden und ge-
mäß § 1 BbgPsychKG den Kranken gleichzusetzen
sind, die an einer Psychose oder einer psychischen
Störung leiden. Das BbgPsychKG regelt in § 6 Absatz
3, dass die Landkreise und kreisfreien Städte darauf
hinwirken, entsprechende Angebote vorzuhalten.
Darüber hinaus wird in § 6 Absatz 4 BbgPsychKG
eine Zusammenarbeitspflicht zwischen Sozialpsychia-
trischen Diensten und den an der Versorgung betei-
ligten Stellen festgeschrieben.

Das Bundessozialhilfegesetz verpflichtet die Gesund-
heitsämter zur Beratung. Das Gesetz regelt ferner



Hilfen durch örtliche bzw. überörtliche Träger der
Sozialhilfe. Zur Durchführung der §§ 39/40 und 72
gelten die Eingliederungsverordnung und die Verord-
nung zur Durchführung des § 72 des Bundessozial-
hilfegesetzes. 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) ver-
pflichtet die Jugendämter, Kindern und Jugendlichen,
die durch Missbrauch oder drohenden Missbrauch
von suchtfördernden Substanzen oder durch Sucht-
verhalten in ihrer Entwicklung gefährdet oder ge-
schädigt sind, die notwendigen Hilfen zu gewähren
sowie Prävention und Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. 

Im Schulbereich ist Suchtprävention Aufgabe aller
Lehrkräfte. Das Brandenburgische Schulgesetz führt
in § 4 Absatz 5 Nr.13 dazu aus: „Bei der Vermittlung
von Kenntnissen, Fähigkeiten und Werthaltungen
fördert die Schule insbesondere die Fähigkeiten und
Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler ... ihre
Verantwortung für die eigene Gesundheit ... zu
begreifen und wahrzunehmen.“

Betriebs- und Dienstvereinbarungen zur betriebli-
chen Suchtprävention (und entsprechend zur be-
trieblichen Suchtkrankenhilfe) beruhen auf dem Be-
triebsverfassungsgesetz bzw. dem Brandenburgi-
schen Personalvertretungsgesetz. Die Mitwirkung
von Betriebsärzten ergibt sich aus dem Arbeitssicher-
heitsgesetz.

6.3.2 Behandlung und Rehabilitation, soziale und
berufliche Eingliederung

Das Sozialgesetzbuch (erstes, fünftes, sechstes, ach-
tes und neuntes Buch) sowie das BSHG regeln
Leistungen im Rahmen der Behandlung, Reha-
bilitation und Eingliederung.

Im Rahmen des SGB III wirkt die Arbeitsverwaltung
bei der beruflichen Rehabilitation und Eingliederung
mit.

SGB V und SGB VI enthalten Vorschriften zur Förde-
rung der Selbsthilfe Suchtkranker.

SGB IX steuert die Leistungen der Rehabilitation und
der Eingliederung von Menschen mit Behinde-
rungen.

Die Kranken- und Rentenversicherungsträger beteili-
gen sich pauschal an den Kosten der Suchtbera-
tungsstellen. Sie finanzieren ambulante Rehabilita-
tionsleistungen nach Maßgabe der „Empfehlungs-
vereinbarung ambulante Rehabilitation Sucht“.

Gemäß der Psychotherapie-Richtlinien des Bundes-
ausschusses der Ärzte und Krankenkassen über die
Durchführung der Psychotherapie kann Psychothera-
pie durch ärztliche und psychologische Psycho-
therapeuten grundsätzlich für Suchtkranke in Be-
tracht kommen. Die ambulante ärztliche Heilbehand-
lung durch Vertragsärztinnen und  Vertragsärzte, z.B.
niedergelassene, kann den Bedürfnissen Sucht-
kranker vielfach alleine nicht Rechnung tragen. In der
Entwicklung befindet sich die Zusatzqualifikation
durch die „Fachkunde Sucht“ sowie die Zusammen-
arbeit mit den Suchtfachdiensten.

Nach den Richtlinien des Ausschusses der Ärztinnen
und Ärzte und Krankenkassen über die Einführung
neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
(NUB-Richtlinien) beteiligen sich die Vertragsärztin-
nen und Vertragsärzte an der Behandlung Drogenab-
hängiger hinsichtlich somatischer Indikationen. Be-
standteil der o. g. Richtlinie ist die Betäubungsmittel-
verschreibungsverordnung.

6.3.3 Regelungen für den Verkehr mit Arznei- und 
Betäubungsmitteln und für den Bereich der
Repression

● Das Gesetz über den Verkehr mit Betäubungs-
mitteln ist Grundlage für die Bekämpfung des
Betäubungsmittelmissbrauchs, aber auch für Op-
portunitätsentscheidungen mit Blick auf die Ma-
xime „Hilfe vor Strafe“. Auf die Richtlinie zur An-
wendung des § 31 a Absatz 1 des Betäubungs-
mittelgesetzes vom 17. September 1993 (JMBl. 
Brandenburg 1993, S. 158 f) wird besonders ver-
wiesen.

● Das Arzneimittelgesetz regelt den Verkehr mit 
Arzneimitteln. 

● Die 2. Verordnung über den Betrieb von Apothe-
ken regelt die Abgabeverweigerung bei Medi-
kamentenmissbrauchverdacht. 

● Werbeverbote für Tabakerzeugnisse sind im Le-
bensmittel- und Bedarfsgegenstände-Gesetz
geregelt.

● Das Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öf-
fentlichkeit dient dem Schutz von Kindern und
Jugendlichen vorwiegend im Bereich legaler Sub-
stanzen.

Die Drogenbekämpfung wird durch folgende
Gesetze und Verordnungen geregelt:
● Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschmit-
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telhandels und andere Erscheinungsformen der
organisierten Kriminalität,

● Grundstoffüberwachungsgesetz,
● Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der

organisierten Kriminalität,
● Vertragsgesetz Suchtstoffübereinkommen,
● Verordnung über das Verschreiben, die Abgabe

und den Nachweis von Betäubungsmitteln (Be-
täubungsmittelverschreibungsverordnung),

● Betäubungsmittel-Binnenhandelsverordnung,
● Betäubungsmittel-Außenhandelsverordnung.

6.4 Finanzierung
Die Finanzierung von Suchtprävention und Sucht-
krankenhilfe in Deutschland ist durch eine schwer
überschaubare Vielfalt von Zuständigkeiten gekenn-
zeichnet. Die wichtigsten Gesetze und Verordnungen
sind in Abschnitt 6.3 aufgeführt. 

Die unterschiedlichen Zuständigkeiten im Bereich
von Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe sind
vielfach nicht optimal aufeinander abgestimmt. Dies
führt häufig dazu, dass Hilfen zu spät kommen oder
unterbleiben. 

Ein vorrangiges Ziel aller Bemühungen und Verbesse-
rungen im Bereich von Suchtprävention und Sucht-
krankenhilfe muss es deshalb sein, für ein besseres
Ineinandergreifen der Hilfen und der entsprechenden
Finanzierungszuständigkeiten zu sorgen. 

6.4.1 Suchtprävention
Suchtprävention ist eine Aufgabe der Landkreise und
kreisfreien Städte, die im Rahmen ihrer kommunalen 
Daseinsvorsorge den Auftrag zur Schaffung und Fi-
nanzierung entsprechender Strukturen haben. 

Das Land Brandenburg unterstützt die Kreise und
kreisfreien Städte bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben im Bereich der Gesundheitsförderung und
speziell der Suchtprävention. 

Für Leistungen der Prävention und Selbsthilfe sind
auch die Krankenkassen zuständig. Prävention und
Selbsthilfe sind Gemeinschaftsaufgaben von Kran-
kenkassen und öffentlicher Hand. 

In Zukunft sollten für die Suchtprävention auch ver-
stärkt Sponsorenmittel erschlossen werden. 

Im Land Brandenburg gibt es derzeit die Zentralstelle
für Suchtprävention und 6 überregionale Servicestel-
len für Suchtprävention. Diese Stellen erhalten der-

zeit Zuschüsse aus Landesmitteln  im Rahmen der zur
Verfügung stehenden Haushaltsmittel.

Für die Finanzierung der betrieblichen Suchtprä-
vention sind in erster Linie die Arbeitgeber im Rah-
men ihrer Fürsorgepflicht für die Beschäftigten zu-
ständig. Fachliche Unterstützung leisten die Betriebs-
ärzte und, sofern vorhanden, betriebliche  Sozial-
beratungen.

6.4.2 Suchtkrankenhilfe
6.4.2.1 Suchtberatungsstellen
Das Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
des Landes Brandenburg (Bbg GDG vom 3.6.94) ent-
hält bezüglich der Einrichtung von Suchtberatungs-
stellen folgende Bestimmung:

„§ 12 Abhängigkeitskranke: (1.) Die Landkreise und
kreisfreien Städte tragen dafür Sorge, dass für die
Beratung und Betreuung von Abhängigkeitskranken,
Gefährdeten und ihren Angehörigen ein bedarfsge-
rechtes Angebot vorhanden ist.“

Mit dieser gesetzlichen Zuständigkeitsregelung sind
die Landkreise und kreisfreien Städte auch dazu ver-
pflichtet, die entsprechende Finanzierung sicherzu-
stellen. 

Die Finanzierung der Suchthilfe seitens der Kommu-
nen erfolgt derzeit in der Form von Zuwendungen.
Damit ist die Finanzierung der Suchthilfe von der
jeweiligen Haushaltslage der Kommunen abhängig.
Dies hat zur Folge, dass die Angebote der
Suchtkrankenhilfe dem Bedarf in den seltensten
Fällen gerecht werden, und dass es für den Träger
der Suchtberatung keine ausreichende Planungs-
sicherheit gibt. 

Da Sucht  eine Krankheit ist, sind für die Kosten der
Behandlung von Abhängigkeitskranken die Sozial-
versicherungsträger leistungspflichtig. Dieser Ver-
pflichtung wird in der Praxis jedoch nicht genügend
Rechnung getragen.

Eine durch die Sozialversicherungsträger finanzierte
ambulante Behandlung von Suchtkranken in den
Suchtberatungsstellen scheitert immer wieder an den
hohen Standards und Zugangsvoraussetzungen, die
Beratungsstellen und Patienten erfüllen bzw. über-
winden müssen.

Somit werden in erheblichem Umfang öffentliche
Gelder für die Finanzierung eines Systems eingesetzt,
für das die öffentliche Hand nur subsidiär zuständig
ist.

34



6.4.2.2 Teilstationäre und komplementäre Angebote
Das Land Brandenburg fördert neben den ambulan-
ten Diensten auch teilstationäre und stationäre Ein-
richtungen. Es verfährt dabei gemäß dem Grundsatz
„Soviel ambulante Therapie wie möglich, soviel sta-
tionäre Hilfe wie nötig“.

Im Rahmen der teilstationären Tagesstätten sind der-
zeit vier in Betrieb, die über Vereinbarungen nach 
§ 93 II BSHG finanziert werden. Ein weiterer Ausbau
des Systems der teilstationären Einrichtungen ist
nach Abschluss der Evaluierungsphase zu erwarten.

Gemäß Standort- und Bedarfsplanung von Langzeit-
therapie zur Soziotherapie existieren derzeit im Land
Brandenburg fünf Einrichtungen. Auch diese werden
über § 93 II BSHG finanziert.

Stationäre Therapien in Form von Entgiftungsbe-
handlungen werden als Akutbehandlungen in
Krankenhäusern auf Kosten der Krankenversiche-
rung, Entwöhnungsbehandlungen in Fachkliniken
auf Kosten der Rentenversicherung finanziert. 

Stark diskutiert werden in den letzten Jahren kom-
plementäre Betreuungsformen wie ambulant betreu-
tes Einzelwohnen und betreute Wohngruppen. Hier
muss es gelingen, eine einheitliche, für das Land
Brandenburg insgesamt anzuwendende Finanzie-
rungsform zu finden.

In diesem Zusammenhang wird auf das Rundschrei-
ben des Landesamtes für Soziales und Versorgung
Brandenburg Nr. 8/2000 verwiesen.

Fazit
Auf die Prävention und Behandlung von Suchter-
krankungen besteht ein gesetzlicher Anspruch. Die
unterschiedlichen Leistungszuständigkeiten erschwe-
ren die Einlösung dieses Anspruchs. 

Suchthilfearbeit muss bedarfsgerecht angeboten
werden. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, be-
nötigen die Träger der Suchthilfearbeit Planungs-
sicherheit und Vergütungen für Leistungen, die aus-
reichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein müs-
sen und das Maß des Notwendigen nicht überschrei-
ten dürfen. Den Trägern der ambulanten Suchtkran-
kenhilfe muss Planungssicherheit über die finanziel-
len Zuschüsse gegeben werden. Versorgungsverträ-
ge zwischen den Trägern der Suchtberatungsstellen
und den Kreisen, die den finanziellen Rahmen der
Suchtkrankenhilfe in den Regionen abstecken, kön-
nen hierbei wichtige Eckpunkte liefern.

Krankenkassen und Rentenversicherungsträger sind
an den Kosten für Prävention, Therapie und Wieder-
eingliederung angemessen zu beteiligen. 
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Jahr 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Mio DM 2,1 2,6 3,6 4,2 1,7 1,7 1,5 2,0 2,0 2,625 2,533

Lottomittel 400 290 410 210
TDM

Ansatz

Jahr 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

TDM 100 132 170 172 153 150,5 20 104 91 120

Ansatz

Jahr 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

TDM 104 104 104 81 81 74 68 66,6 71 78

Ansatz

Jahr 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

TDM 204 236 274 253 234 224,5 188 171 162 198

Ansatz

6.5 Landesförderung

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen stellte seit 1991 für Suchtkrankenhilfe und

Suchtprävention in folgender Höhe Landesmittel zur Verfügung:

Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport fördert sowohl im Bereich der Schulen als auch in den

Bereichen der Jugendhilfe Fortbildungsmaßnahmen, Fachveranstaltungen und Projekte, die auch Themen der

Suchtprävention behandeln. Eine spezifische Aufschlüsselung der dafür eingestellten Haushaltsmittel ist wegen

der Verknüpfung mehrerer Themen nicht möglich.

Ausgaben für Prävention (Verkehrsprävention und Kriminalprävention) bei der Polizei in den Jahren

1992 bis 2000:

Ausgaben für Prävention in den Polizeibehörden und -einrichtungen

Ausgaben für Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes

Gesamtausgaben für die polizeiliche Prävention durch das Land Brandenburg

6.6 Bestandsaufnahme zur Suchtprävention im  Land Brandenburg 1999
21

Ab dem 01.01.2002 steht der aktuelle Wegweiser „Suchtkrankenhilfe, Suchtprävention, Wegweiser durch das
Land Brandenburg“ unter der Internetadresse: www.brandenburg.de/land/masgf unter Gesundheit zur
Verfügung.

21
Die im Anhang 6.6 genannten Anlagen sind Bestandteil der Originalausgabe der 

Bestandsaufnahme und erheben nicht den Anspruch der Vollständigkeit

Quelle: Bestandsaufnahme zur Suchtprävention im Land Brandenburg 1999, 

Hrsg.: Zentralstelle für Suchtprävention Brandenburg, Potsdam 2000
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